
 

 

 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Es findet eine Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am Mon-
tag, 02.09.2024 um 17:00 Uhr, im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 
Rendsburg, Kreistagssitzungssaal statt.  
 
 
 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Anträge zur Tagesordnung 

 
 

2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 

 

3. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages 
 

 

4. Niederschrift über die Sitzung vom 10.06.2024 
 

 

5. Verwaltungsangelegenheiten 
 

 

5.1. Bericht der Verwaltung 
 

 

6. Bericht der Rendsburger Musikschule e.V. 
 

VO/2024/251 

7. Zwischenbericht von Dr. Wenzel zur Aufnahme vom Oster-
wall in das UNESCO-Welterbe Haithabu und Danewerk 
 

VO/2024/271 

8. Vorstellung des Plattdüütsch Zentrum 
 

VO/2024/269 

9. Bericht des Projekts KulurKlimaschutz 
 

VO/2024/274 

10. Bericht zur Sanierung des Schimmelbefalls im Kreisarchiv 
 

VO/2024/268 

11. Antrag der CDU-Kreistagsfraktion für das Fachausschuss-
budget 2024 zu dem Projekt „Roof Top Garden“ der Hans-
Brüggemann Schule in Bordesholm 
 

VO/2024/275 

12. Unterzeichnung Interessensbekundung zur Gründung von 
Notfallverbünden von Kulturgut bewahrenden Einrichtungen 
in Schleswig-Holstein 
 

VO/2024/247 

13. Überarbeitung der Richtlinie des Kreises Rendsburg-
Eckernförde für die Gewährung von Zuschüssen für die För-
derung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten 
 

VO/2024/250 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Bericht der Rendsburger Musikschule e.V. 

VO/2024/251 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  05.08.2024 
 
Ansprechpartner/in:Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Alina Pahl 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Kenntnisnahme) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Die Rendsburger Musikschule e.V. berichtet über die aktuelle Lage in Bezug auf das 
Herrenberg-Urteil. 
 
Der beigefügte Antrag samt Anlagen dient nur der Vorinformationen gem. 
Abstimmung der Arbeitsgruppe. Über diesen Antrag wird in der Haushaltssitzung im 
November entschieden. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
Entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Entfällt 

Anlage/n: 

1 Antrag der Rendsburger Musikschule 2024 
 

2 Anlage I Berechnung der neuen Festanstellungen 
 

3 Anlage II Berechnung 
 

4 Prüfvermerk zum Antrag vom 12.07.2024 
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An den Kreis Rendsburg -Eckernförde 
Fachdienst Schul- und Kulturwesen 

Kaiserstr.8 

24768 Rendsburg 

 
Rendsburg, den 12.07.2024 

 

 

 

Antrag der Rendsburger Musikschule wegen einer Erhöhung des jährlichen Zuschusses  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anknüpfend an die vorangegangenen Erörterungen der Arbeitsgruppe, für deren Einsetzung wir nochmal 
ausdrücklich Dank sagen und an der seitens des Kreises, Frau Selke Harten-Strehk, Frau Katja Seifert , Herr Ralf 
Kaufmann, Herr Michael Rohwer, seitens der Kreisverwaltung Frau Alina Pahl und seitens der Musikschule 
Prof. Hans- Heinrich Kohnke, Anette Berchtold, Tomasz Pancewicz, Johanna Hänsel(Kreiskultur) und Tonia 
Lüer (Stadtpolitik RD) beteiligt waren, möchten wir uns vorab noch einmal sehr herzlich für die vom Kreis 
bisher der Musikschule gewährte finanzielle Unterstützung bedanken, dabei insbesondere auch für die im 
Jahre 2023 erfolgte Erhöhung des Zuschusses. Daraus hat sich für die Musikschule eine sehr wichtige 
Sicherung der finanziellen Basis ergeben.  

Seit Dezember 2023 jedoch sehen wir uns mit zusätzlichen neuen Umständen, folgend aus dem 
„Herrenbergurteil“ und seinen Konsequenzen, konfrontiert die für uns erhebliche Herausforderungen für 
die zukünftige Arbeit bedeuten. 

Hierzu möchten wir Folgendes erläutern: 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben sich aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts 
(BSG) vom 28. Juni 2022 (B 12 R 3/20 R) („Herrenberg-Urteil“) und der darin vorgenommenen Schärfung des 
Kriteriums der betrieblichen Eingliederung von Honorarkräften, auf eine Neuausrichtung der Praxis von      
Sozialversicherungs-Prüfungen (somit auch der Statusfeststellungsverfahren) bei Honorarkräften 
verständigt. Diese Beurteilungsmaßstäbe sollen nach dem Willen der Spitzenorganisation der 
Sozialversicherung, auch in laufenden Bestandsfällen, spätestens seit dem 1. Juli 2023 Anwendung finden. 
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Danach ist eine Beschäftigung von Lehrkräften an Musikschulen als Honorarkräfte i. d. R. nicht mehr 
möglich. Die Rechtsprechung zu Honorarkräften macht somit eine Überleitung von Honorarverträgen in 
Anstellungsverträge für Musikschullehrkräfte dringend erforderlich. 

Die vorerwähnte Rechtsprechung und die veränderte Praxis der Spitzenverbände treffen die Musikschulen 
in Schleswig-Holstein hart, da sie bisher im Durchschnitt 72,66% der Lehrkräfte mit Honorarkräften besetzt 
haben. Bei der Unterrichtsleistung werden im Landesdurchschnitt 50% von Festangestellten erbracht. 
Aktuell erbringen die hauptamtlichen Kräfte bei uns jedoch nur 29,09% der Unterrichtsleistung. 

Hierzu ist eine Anlage als Grafik beigefügt.  

Anlage A 

Für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Festanstellungen) fallen Sozialversicherungsbeiträge des 
Arbeitgebers an. Weiterhin sieht der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für Musikschullehrkräfte, an dem 
sich auch die Rendsburger Musikschule orientiert,  Zusammenhangstätigkeiten im Umfang von rund einem 
Viertel der Arbeitszeit vor (Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Konferenzen und Sitzungen, 
Elterngespräche, Schülervorspiele, Wettbewerbsvorbereitung, Mitgestaltung des Schullebens), während 
Honorarkräfte ausschließlich für den geleisteten Unterricht bezahlt werden und in andere Tätigkeiten nicht 
(oder aber separat honoriert) eingebunden sind. 

Im Rahmen unserer Bemühungen, eine rechtlich abgesicherte Zusammenarbeit mit Honorarkräften auch 
nach dem „Herrenbergurteil“ zu gewährleisten, haben wir umfassende Erörterungen mit anderen 
Musikschulen, Verbänden und auch mit anwaltlicher Beratung geführt. Trotz intensiver Versuche, einen 
rechtssicheren Honorarvertrag zu entwerfen, sind diese Bemühungen nicht erfolgreich gewesen. Auch in 
Arbeitsgruppen bei anderen Trägern der Musikschulen hat sich kein solcher rechtssicherer Vertragsentwurf 
ergeben.  

Wie Ihnen bekannt ist, wird der Unterricht in der Musikschule durch 12 Festangestellte und durch 46 
Honorarkräfte erteilt. Im Hinblick auf die Honorarkräfte haben sich Änderungen ergeben: 

Die Problematik im Hinblick auf die zu vermeidende Annahme einer „Scheinselbständigkeit“ besteht also aus 
Folgendem: 

• Nach dem oben aufgeführten Prüfungskatalog der Rentenversicherung wäre die Honorarkraft u.a. 
innerhalb einer Kooperation mit einer allgemeinbildenden Schule oder KiTa, automatisch 
weisungsgebunden und damit nicht mehr selbständig.  

• Pflicht zur persönlichen Arbeitsleistung: Wir können einer Honorarkraft nicht gestatten, sich durch 
eine von ihr selbst ausgewählte Person vertreten zu lassen, ohne Einfluss auf diese Auswahl zu 
haben bzw. überhaupt davon Kenntnis zu haben.- Wir verlangen von unseren Lehrkräften eine 
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geeignete Qualifikation und ein aktuelles Führungszeugnis. Eine andere Verfahrensweise wäre mit 
dem Jugendschutz, mit der uns übertragenden Fürsorgepflicht und mit unserem Bildungsauftrag 
nicht zu vereinbaren. 

• Festlegung von Unterrichtszeit und -raum durch Stundenpläne oder Vertrag: Viele Kurse und Räume 
müssen zeitlich vorgegeben sein, damit eine reibungslose Organisation möglich ist. 

• Meldepflicht für Unterrichtsausfall: Ohne eine solche Meldepflicht wäre die Musikschule ein 
unzuverlässiger Partner gegenüber den Schülerinnen und Schülern. 

• Mitwirkung an den organisatorischen Strukturen und an inhaltlichen musikschulübergreifenden 
Projekten: Eine Musikschule lebt von der Kommunikation und der gemeinsamen Kreativität der 
Lehrkräfte, die sich auch in Projekten zusammenfinden.  

Nachdem die Auswirkungen des „Herrenbergurteils“ auf die Musikschulen, insbesondere auch in o.a. 
Abstimmungsgesprächen mit dem Landesverband der Musikschulen, deutlich geworden sind, haben sich für 
uns nach einer gründlichen Phase der Abwägung möglicher Szenarien folgende Punkte ergeben: 

• Im Rahmen unserer Mitgliedschaft im Landesverband der Musikschulen veranstalteten wir einen 
Parlamentarischen Abend. Dabei wurde gegenüber dem Land eine sofortige Umsetzung des 
Musikschulfördergesetzes gefordert. Der Entwurf war bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen, ist 
jedoch zeitlich weiter verschoben worden. Es wurde durch den Landesverband eine 
Überbrückungshilfe beantragt, um die sofortige Umwandlung der Honorarkräfte durchführen zu 
können. Für die Hilfen haben wir mit allen öffentlichen Musikschulen aus Schleswig-Holstein am 
20.06.24 vor dem Landeshaus in Kiel demonstriert. Aktuell läuft dazu eine Petition, die ihr 
Unterschriftenziel schnell erreicht hat.  

• Der Förderbetrag seitens des Landes beträgt derzeit für die Rendsburger Musikschule 4% des 
Haushaltes. Dieser wird sich wohl erhöhen, jedoch ist diese Entwicklung für uns vorerst nicht 
planbar. 

• Auf kommunaler Ebene gab es einen Informationsabends für Verwaltung und Politik des Kreises, der 
Städte und der Gemeinden in der Musikschule am 27.03. dieses Jahres, um Einblicke in den 
Unterrichtsalltag zu geben und die Problematik intensiv zu beleuchten.   

• Daraus ergab sich die Verabredung zur Ausarbeitung von Vorschlägen neuer 
Finanzierungsmöglichkeiten auf der kommunalen Ebene mit dem Ziel, die zusätzliche finanzielle 
Neubelastung in einer Arbeitsgruppe zu prüfen. Es haben sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
den im Kreistag vertretenen Parteien, der Verwaltung und der Musikschule zusammengefunden und 
in mehreren Treffen an möglichen Konzepten gearbeitet. Diese Gruppe hat in mehreren Treffen an 
verschiedenen Konzepten gearbeitet.  

• Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe haben wir verabredet, ebenfalls einen Antrag an die Stadt 
Rendsburg zu stellen, um dort eine weitere Erhöhung des institutionellen Zuschusses um 25.000€ zu 
erreichen.  
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• Der Aufbau weiterer Zweigstellen an neuen Unterrichtsorten im Kreis soll einfacher werden. 
Auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas würde so auf rechtlich sicherer Basis gestellt. 
Dies ist auch im Zuge des von Grundschulen verpflichtend anzubietenden Ganztag ab 2026, bei 
dem die Musikschulen Aufgaben mit übernehmen sollen, ein wichtiger Schritt. 

• Mit dem Ziel von Kosteneinsparungen sind in der Rendsburger Musikschule bereits Anpassungen 
sämtlicher Verwaltungsprozesse und Arbeitsabläufe sowie eine Neuorientierung bei unseren 
Software- und Abrechnungsanbietern im Verfahren. - Ein eventueller zusätzlicher neuer 
Verwaltungsaufwand ist bisher noch schwer einzuschätzen.  

• Die Rendsburger Musikschule hat mit der Umwandlung fast aller Verträge mit Honorarkräften in 
Verträge zur Festeinstellung begonnen, um eine rechtlich sichere Verfahrensweise zu erreichen. 

• Das Ziel ist es, bis Ende 2024 alle bisherigen Verträge für Honorarkräfte in Verträge mit 
festangestellten Lehrkräften umzuwandeln.- Im Jahr 2025 wird bei und die nächste 
Rentenversicherungsprüfung stattfinden. Durch unser schnelles Handeln wollen wir sichtbar 
machen, dass wir sehr aktiv an der Lage arbeiten, und hoffen so, mögliche Nachforderungen von 
Sozialversicherungsbeiträgen verhindern zu können.     

• Die Musikschule muss also nunmehr ca. 46 Verträge mit Honorarkräften umwandeln (Voll- 
Teilzeitstellen und Minijobs), um weiterhin die ca. 1600 Schülerinnen und Schüler jährlich 
betreuen zu können. Nach Abzug aller bisher bekannten Zuschüsse (ca. 245.920€ vom Kreis, 
65.000€ von der Stadt Rendsburg, ca. 48.000€ vom Land S-H, 9.432€ von den umliegenden 
Gemeinden) und geplanten Gebühreneinnahmen (ca. 721.000€), ergeben sich hieraus 
voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 125.000€ pro Jahr (Stand: 01.07.2024)  

 

Nach allem bitten wir somit um eine zusätzliche Erhöhung des Zuschusses des Kreises 
um 125.000, - Euro ab dem Jahr 2025. 

 

 

Weiterführend möchten wir noch Folgendes erläutern:  

Nach einem Beschluss in unserer Vorstandssitzung am 10.7.2024 ist jetzt eine Überarbeitung unserer 
Vereinssatzung vorgesehen. Dabei soll im Hinblick darauf, dass unsere Musikschule eigentlich schon jetzt die 
Aufgaben einer „Kreismusikschule“ wahrnimmt, der Name des Vereins geändert werden und künftig 
„Musikschule im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V.“ (kurz: „MiKRE“) lauten. 

TOP 6



 

 

Se
it

e5
 

Bei den künftigen Satzungsregelungen für den Vorstand ist vorgesehen, dass der Kreis mit einer von ihm zu 
benennenden Person mit beratender Funktion im Vorstand vertreten ist. Dazu soll zusätzlich in der Satzung 
verankert werden, dass der Kreis für den Vorstand zwei weitere Personen aus dem kreisangehörigen 
Bereich, vorzugsweise aus den namensgebenden Städten Rendsburg und Eckernförde, mit beratender 
Funktion benennen kann. 

Für ergänzende Erläuterungen stehen Vorstand und Musikschule gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rendsburg, den 12.07.2024 

 

 

Hans-Heinrich Kohnke   Anette Berchtold   Tomasz Pancewicz 

Vorstandsvorsitzender   Leitung    Geschäftsführung 

 

 

Anlagen 

• A – Lehrkräfteverhältnisse 

• B – Schülerverteilung 

• C – Unterrichtsstätten 
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Anlage A Lehrkräfteverhältnisse 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LehrkräfteKosten ab 2025

Lehrkräftekosten 2023

Unterrichtsleitung

Lehrkräfte

Lehrkräfteverhältnis Rendsburger Musikschule

Honorarkräfte Festangestellte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Unterrichtsleitung

Lehrkräfte

Lehrkräfteverhältnis Landesdurchschnitt

Honorarkräfte Festangestellte
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Anlage B Schülerverteilung 

Jeder Notenschlüssel symbolisiert Wohnorte unserer Schülerinnen und Schüler (Stand 2023)  
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Lehrkraft Stunden Im Vertrag Arbeitgeberkosten Lohn Gesamtkosten

Akkordeon 0,80                                     19,46 €                           61,98 €                            81,44 €                    

Jugendorchester 1,33                                     32,35 €                           103,04 €                          135,39 €                  

Kunstwerkstadt 2,20                                     59,95 €                           190,92 €                          250,87 €                  

Kunstwerkstadt 2,20                                     59,95 €                           190,92 €                          250,87 €                  

Gitarre 2,40                                     58,38 €                           185,94 €                          244,32 €                  

Chorleitung 2,70                                     65,68 €                           209,18 €                          274,86 €                  

Gesang 3,50                                     60,87 €                           271,16 €                          332,03 €                  

Schlagzeug, Bandtraining 4,00                                     89,48 €                           284,96 €                          374,44 €                  

Saxophone 4,00                                     97,31 €                           309,89 €                          407,20 €                  

Violine 4,30                                     104,60 €                         333,14 €                          437,74 €                  

Gitarre 4,30                                     104,60 €                         333,14 €                          437,74 €                  

Klavier, Gesang 4,50                                     109,47 €                         348,63 €                          458,10 €                  

Querflöte 4,70                                     114,34 €                         364,13 €                          478,46 €                  

Gesang 4,80                                     116,77 €                         371,87 €                          488,64 €                  

Trompete 4,80                                     116,77 €                         371,87 €                          488,64 €                  

Blockflöte 5,00                                     111,85 €                         356,20 €                          468,05 €                  

Horn, Euphonium, Tuba 5,00                                     121,63 €                         387,37 €                          509,00 €                  

Blockflöte, Klavier 5,20                                     126,50 €                         402,86 €                          529,36 €                  

E-Gitarre 6,00                                     145,96 €                         464,84 €                          610,80 €                  

Klavier, Keyboard 6,00                                     145,96 €                         464,84 €                          610,80 €                  

Gitarre 6,13                                     149,12 €                         474,91 €                          624,04 €                  

Klarinette, Saxophone, Big Band 6,13                                     167,04 €                         531,98 €                          699,02 €                  

Violine, Cello 6,40                                     155,69 €                         495,83 €                          651,52 €                  

Violine 6,40                                     155,69 €                         495,83 €                          651,52 €                  

Blockflöte 6,70                                     162,99 €                         519,07 €                          682,06 €                  

Violine, Cello 6,80                                     165,42 €                         526,82 €                          692,24 €                  

Querflöte 6,93                                     168,58 €                         536,89 €                          705,48 €                  

Harfe 6,93                                     168,58 €                         536,89 €                          705,48 €                  Mini Job Grenze

Gesang 8,70                                     151,32 €                         674,02 €                          825,34 €                  

Gesang 9,20                                     160,01 €                         712,76 €                          872,77 €                  

Klarinette 10,00                                   171,79 €                         765,20 €                          936,99 €                  

Violine, MFE, Außenstellenleitung 10,40                                   202,62 €                         902,54 €                          1.105,16 €              

Cello 10,70                                   199,90 €                         890,41 €                          1.090,30 €              

Gitarre, Ukulele 11,33                                   197,06 €                         877,77 €                          1.074,84 €              

Gitarre 11,33                                   197,06 €                         877,77 €                          1.074,84 €              

Schlagwerk 13,00                                   253,27 €                         1.128,17 €                       1.381,45 €              

Violine 13,33                                   259,70 €                         1.156,81 €                       1.416,51 €              

Cello 15,00                                   292,24 €                         1.301,74 €                       1.593,98 €              

Violine 15,50                                   301,98 €                         1.345,13 €                       1.647,11 €              

Violine 16,00                                   278,28 €                         1.239,58 €                       1.517,86 €              

Ballett 17,33                                   337,63 €                         1.503,94 €                       1.841,58 €              

Gesang, Klavier 17,60                                   342,90 €                         1.527,37 €                       1.870,27 €              

MFE, Gesang 20,00                                   373,64 €                         1.664,31 €                       2.037,95 €              

Klavier 22,70                                   442,26 €                         1.969,96 €                       2.412,22 €              

Klavier 24,00                                   467,58 €                         2.082,78 €                       2.550,36 €              

Klavier 25,33                                   493,50 €                         2.198,20 €                       2.691,70 €              

Klavier, Kontrabass, Orchesterleitung 30,66                                   670,40 €                         2.986,18 €                       3.656,57 €              

Schlagzeug, Bandtraining 39,00                                   678,32 €                         3.021,47 €                       3.699,79 €              

Kosten im Monat 48.577,67 €                        

Kosten Im Jahr 582.932,10 €                      

Ab 538€ + 50% Sonderzahlung 

(Weihnachtsgeld) 17.648,78 €                        

Urlaubsgeld 5.000,00 €                          

Gesamtkosten Jahr 605.580,88 €                      
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Situation 2023 Situation in Zukunft

(Voraussichtlich berechnet anhand 

des Vorjahres und der aktuellen 

Situation)

Einnahmen: 1.138.040,33 €          Einnahmen: 1.132.443,40 €                        

Gebühren: 732.895,11 €             Gebühren: 721.000,00 €                           

Durch den Wegfall einiger Lehrkräfte werden auch weniger 

Schülerinnen und Schüler unterrichtet, wir hoffen die 

Verträge einiger Lehrkräfte aufstocken zu können und 

dadurch die Schülerzahl konstant zu halten, ob die möglich 

wird, hängt von unserer finanziellen Lage ab

Institutionelle Zuschüsse: Institutionelle Zuschüsse:

Landesmittel: 55.117,59 €               Landesmittel: 50.000,00 €                             

Im Jahr 2024 bekamen wir nur 48.000€. Schwer zu erahnen 

wie Hoch der Zuschuss in Zukunft sein wird.

Kreiszuschuss: 214.485,80 €             Kreiszuschuss: 245.920,00 €                           

Stadt Rendsburg: 25.000,00 €               Stadt Rendsburg: 65.000,00 €                             

Sonstige Gemeinden: 9.523,40 €                 Sonstige Gemeinden: 9.523,40 €                               

Sonstige Zuschüsse: 2.910,00 €                 Sonstige Zuschüße:

Mitglieder und Spenden: 40.909,75 €               Mitglieder und Spenden: 17.000,00 €                             (im 2023 hatten wir zum Jubiläum sehr viele Spenden 

bekommen, dies kann man nicht in die voraussichtliche 

Rechnung einfließen lassen)

Projekte: 23.277,24 €               Projekte: 2.000,00 €                               (das TRAFO Projekt läuft mitte des Jahres 2024 aus)

Sonstige: 16.375,05 €               Sonstige: 16.000,00 €                             

Erstattungen: 17.546,39 €               Erstattungen: 6.000,00 €                               

(Im Jahr 2023, hatten wir einen Einbruch, die 

Versicherungssumme sorgte dafür das die Entschädigungen 

2023 sehr hoch waren)

Ausgaben: 1.127.083,35 €          Ausgaben: 1.338.542,86 €                        

Personalkosten Festangestellte: 554.286,35 €             Personalkosten Festangestellte: 1.159.867,23 €                        

554.286,35€ + Neue Festanstellungen 605.580,55€ (nach 

Plan)

Personalkosten Honorarkräfte: 448.063,64 €             Personalkosten Honorarkräfte: 3.000,00 €                               

Auftritts - Aushilfen, Begleitungen, Chorleitung die 

unregelmässig Veranstaltungen mitmachen, 

Ehrenamtspauschalen: 1.615,00 €                 Ehrenamtspauschalen: 1.615,00 €                               

Haus und Gebädekosten: 35.645,60 €               Haus und Gebädekosten: 50.000,00 €                             (durch das Entfallen der Strom- und Gaspreisbremse)

Instrumente, Unterrichtsmaterial und 

Versicherungen: 26.932,13 €               

Instrumente, Unterrichtsmaterial und 

Versicherungen ca.: 40.000,00 €                             

Neue Festangestellte bedeuten höhere Versicherungskosten, 

Festangestellte müssen Instrumente und Unterrichtsmaterial 

gestellt bekommen 

Büro, Verwaltung, Werbung und 

Inventar: 41.712,35 €               

Büro, Verwaltung, Werbung und 

Inventar: 65.232,35 €                             

41.712,35€ Vorraussichtliche Verwaltungskosten + ca. 

23.520,00€ für neue Lohnabrechnungskosten

Konzerte und Veranstaltungen: 18.828,28 €               Konzerte und Veranstaltungen: 18.828,28 €                             

Ergebnis 10.956,98 €               Vorraussichtliches Ergebnis 206.099,46 €-                           

Reine Personalkosten: 1.003.964,99 €          Reine Personalkosten: 1.161.482,23 €                        

Zusätliche neue Kosten die mit den 

Festanstellungen im zusammenhang 

stehen 53.942,27 €                             

Mögliche Kompensation: Kreis Rendsburg-Eckernförde 125.000,00 €                           

Stadt Rendsburg 25.000,00 €                             

Land Schleswig-Holstein Ungewiss

Projekte, Spenden, Förderprogramme 20.000,00 €                             

Rücklagen Rest
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachdienst Schul- und Kulturwesen 

 
 
 

19.08.2024024 
 
Vermerk 
 
über die Prüfung des Antrags der Rendsburger Musikschule e.V. auf Erhöhung 
des jährlichen Zuschusses vom 12.07.2024 
 
Der o.g. Antrag ging am 12.07.2024 per Email bei der Kreisverwaltung ein. Auf Nach-
frage folgten weitere Anlagen zur besseren Finanzübersicht am 15.07.2024. 
 
Sachverhalt 
 
Aufgrund des „Herrenberg-Urteils“ darf die Musikschule i.d.R. keine Lehrkräfte mehr per 
Honorarverträge beschäftigen. Die Verträge müssen in Anstellungsverträge umgewan-
delt werden. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg an Personalkosten, aber auch an 
Versicherungs- und Sachkosten.  
 
Die Musikschule erhielt für das Jahr 2024 einen Zuschuss von 220.920 € inkl. letztmalig 
befristete Personalkosten von 25.000 €. 
Hinzu kommen intern verrechnete Mietkosten von 119.280 €. 
 
Da die Einnahmen nun nicht mehr die Ausgaben decken, beantragt die Rendsburger 
Musikschule e.V. nun, den jährlichen Zuschuss um 125.000 € zu erhöhen. 
 
Feststellung des FD Schul- und Kulturwesen  
 
Die vorgelegten Unterlagen sind rechnerisch plausibel aufbereitet.  
Die beigefügten Listen zeigen die Veränderung durch die Umwandlung der Verträge. 
Anlage I zeigt deutlich, welche Mehrkosten durch neue Festanstellungen entstehen. Es 
kommen durch die Vertragsumwandlungen 605.580,88 € auf die bestehenden Perso-
nalkosten hinzu. 
Aus Anlage II ist erkennbar, welches Defizit ab Haushaltsjahr 2025 entsteht. Die dort im 
unteren Bereich aufgeführten „reinen Personalkosten“ beziehen sich auf bisherige Fest-
anstellungen, neue Festanstellungen, bleibende Honorarkräfte sowie Ehrenamtspau-
schalen.  
Neben den Personalkosten steigen auch entsprechend die Versicherungs- und Sach-
kosten an. Auch die Kosten für die Lohnabrechnungen erhöhen sich. 
 
Weitere Anmerkungen des FD Schul- und Kulturwesen 
 
Über den Antrag auf Erhöhung des Zuschusses wird erst in der Haushaltssitzung des 
Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 25.11.2024 beraten.  
In der anstehenden Sitzung am 02.09.2024 wird die Musikschule zu der gesamten 
Problematik vorsprechen. 
 
Gez. Alina Pahl 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Zwischenbericht von Dr. Wenzel zur Aufnahme vom 
Osterwall in das UNESCO-Welterbe Haithabu und 

Danewerk 

VO/2024/271 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  16.08.2024 
 
Ansprechpartner/in:Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Stefan Engel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Kenntnisnahme) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist im Vorstand der Haithabu und Danewerk e.V. 
mit Dr. Rolf Wenzel vertreten. Dr. Wenzel engagiert sich für die Aufnahme vom 
Osterwall ins Weltkulturerbe Haithabu-Danewerk. Hierzu wird Dr. Wenzel dem 
Ausschuss einen Zwischenbericht übermitteln. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
Entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Keine 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Vorstellung des Plattdüütsch Zentrum 

VO/2024/269 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  15.08.2024 
 
Ansprechpartner/in:Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Stefan Engel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Kenntnisnahme) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Mitglied im Plattdüütsch Zentrum hat mit Nele 
Sieh-Petersen eine Vertretung des Kreises für den Förderverein Plattdüütsch 
Zentrum. Frau Retzlaff wird einen Bericht des Plattdüütsch Zentrum über den 
aktuellen Sachstand abgeben und den Förderverein vorstellen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
Entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Keine 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Bericht des Projekts KulurKlimaschutz 

VO/2024/274 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  19.08.2024 
 
Ansprechpartner/in:Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Stefan Engel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Kenntnisnahme) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Die Klimaschutzmanagerin des Projekts KulturKlimaschutz Nina Hensel, wird dem 
Ausschuss einen kurzen Sachstandsbericht zu Ihrer Tätigkeit vortragen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 
Keine 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Bericht zur Sanierung des Schimmelbefalls im 
Kreisarchiv 

VO/2024/268 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  15.08.2024 
 
Ansprechpartner/in:Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Stefan Engel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Kenntnisnahme) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
Sachverhalt 
In März 2023 ist im Magazin des Kreisarchivs Schimmelbefall im Bestand festgestellt 
worden. Kurz darauf wurde ebenfalls eine Kontamination in der Bibliothek 
festgestellt. Es wurde umgehend die Landesfachberatungsstelle SH für 
Archivberatung und Bestandserhaltung beratend hinzugezogen. Aus den 
Gesprächen wurde deutlich, dass es eines fachgerechten Vorgutachtens zur 
Feststellung des Umfangs des Befalls bedarf. Dieses wurde mit dem Ergebnis 
durchgeführt, dass neben der eigentlichen Sanierung zur zukünftigen Vermeidung 
ähnlicher Situationen eine Veränderung von Arbeitsabläufen geben muss. Die im 
Haushalt 2024 mit Sperrvermerk bereitgestellten Mittel sollten erst nach Vorlage 
eines entsprechenden Umsetzungskonzeptes erfolgen. Das anliegende Konzept ist 
nunmehr erstellt und hat den verwaltungsinternen Abstimmungsprozess durchlaufen. 
Die Ausschreibung der eigentlichen Sanierung ist in Bearbeitung. Die Abstimmungen 
mit dem Fachdienst Infrastruktur zur räumlichen Umsetzung des Konzeptes laufen. 
Der Fachdienst stellt Räumlichkeiten zur Verfügung und wirkt dadurch maßgeblich 
an der Konzeptumsetzung mit. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Ja 

Anlage/n: 

1 2024-06-18_Konzept zur akuten Bestandssanierung_Kreisarchiv - 
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E INLEITUNG  

Mit dem Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schles-

wig-Holstein (Landesarchivgesetz/LArchG) von 1992 wurden alle Kommunalverwal-

tungen in Schleswig-Holstein zum 1.1.2000 verpflichtet, die Archivierung und Nutzbar-

machung der bei ihnen entstandenen Unterlagen in eigener Zuständigkeit zu regeln. 

Seit dem 1.1.2015 verfügt Schleswig-Holsteins flächenmäßig größter Kreis Rends-

burg-Eckernförde über ein eigenes hauptamtlich geführtes Kreisarchiv mit fachlich 

ausgebildetem Personal.  

Im März 2023 wurde im Magazin U 44 und in der Bibliothek Raum 244 mit Schimmel 

kontaminiertes Archivgut (Personenstandszweitbücher - PStZb) und Bibliotheksgut 

entdeckt (s. Anlage 2). 

Die betroffenen Bestände1 sind nicht nur historisch wertvoll, sondern zeugen von poli-

tischer, behördlicher und gesellschaftlicher Geschichte, Wirkung und Entwicklung des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde und müssen demzufolge dauerhaft aufbewahrt wer-

den.  

Die Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung (LFB, Schleswig) erstellte einen 

Situationsbericht (s. Anlage 3), welcher nach einer fachkundig durchgeführten Zu-

stands- und Schadenanalyse eine Dekontamination empfahl. Das darauf basierende 

Vorgutachten wurde von einer staatlich anerkannten Papierrestauratorin vor Ort durch-

geführt und erstellt (s. Anlage 4).  

Der bestehende Schaden zeigt die Konsequenzen fehlender Möglichkeiten für eine 

fachgerechte Aufgabenwahrnehmung. Ein grundlegendes Umdenken bei den ernstzu-

nehmenden gesetzlichen Aufgaben im Allgemeinen und insbesondere der Bestand-

serhaltung und Bestandssicherung ist hierfür erforderlich. 

Das Konzept dient im Rahmen der Bestandserhaltung der akuten Sanierung (s. Anlage 

2) und Sicherung der Bestände durch etablierte, nachhaltige Maßnahmen sowie neuer 

Arbeitsabläufe zur Vermeidung zukünftiger weiterer Schäden. Hierfür bedarf es mate-

rieller, räumlicher und technischer Ressourcen, welche in dem Konzept näher erläutert 

werden. 

Die Freigabe der im Haushalt 2024 hinterlegten Finanzmittel in Höhe von 200.000 € 

zur Bestandssanierung erfolgt erst mit Vorlage und Genehmigung dieses Konzeptes. 

  

                                            
1 Wörter die im Text kursiv geschrieben sind, werden im Glossar (s. Anlage 1) erläutert. 
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1 AUFG ABEN E INES KREIS ARCHIVES  

Öffentliche Archive dienen nach § 1 LArchG der Wissenschaft, Forschung, Bildung, 

Verwaltung, Presse, dem Tourismus und der Bürgerschaft zu sozialverträglichen Be-

dingungen. Sie bezeugen eine nachhaltige Kommunalpolitik, sichern die dauerhafte 

Nachvollziehbarkeit der Rechte sowie des gesetzeskonformen Verwaltungshandelns.  

Indem Kreisarchive ihrer Pflicht zur dauerhaften Aufbewahrung und Nutzbarmachung 

von Kulturgut nachkommen, garantieren sie der Verwaltung und Öffentlichkeit die Zu-

gänglichkeit und Auseinandersetzung mit Geschichte, Kultur und Politik. Sie tragen zur 

Identitätsstiftung bei und bilden das öffentliche Gedächtnis. 

Wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist, gehören zu den gesetzlichen Archivaufgaben 

Anbietung, Bewertung, Übernahme oder Kassation, Bestandserhaltung und Bestands-

sicherung. Gemäß § 5 (1) LArchG i.V.m. der Dienstanweisung des Kreisarchives ist 

die Beratung zur Verwaltung und Sicherung von Unterlagen eine Pflichtaufgabe, wel-

che u.a. der Bestandserhaltung dient. Hinzukommen Digitalisierung, Benutzung und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Rechtliche Grundlagen für die Arbeit im Kreisarchiv Rendsburg-Eckernförde 

- Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG)  

- Bundesarchivgesetz (BArchG) 

- Landesarchivgesetz (LArchG)  

- Dienstanweisung zur Aussonderung, Archivierung oder Vernichtung von Unter-

lagen der Kreisverwaltung RD-ECK  

- Benutzungs- und Gebührensatzung des Kreisarchives RD-ECK  

- Benutzungsantrag (elektronisches Formular)  

- DIN-Normen, DIN ISO-Normen und DIN EN-Normen (s. Anlage 5) 

 

 

BENUTZUNG & ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

DIGITALISIERUNG & DIGITALES MAGAZIN 

SCHRIFTGUTVERWALTUNG & BESTANDSERHALTUNG 

ANBIETUNG & ÜBERNAHME 

RECHTLICHE GRUNDLAGE 

Abbildung 1: Das Archiv und seine Aufgaben (eigene Darstellung) 

2 IST -ANALYSE DES KREIS ARCHIVES RENDSBURG -ECKERNFÖRDE  

Die Ist-Analyse bezieht sich auf die bisherige Umsetzung der gesetzlichen Archivauf-

gaben (s. Anlage 2) sowie die Übersichten der Bestände und Archivräume. 

ARCHIV 
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2.1 ÜBERSICHT ZUR UM SETZUNG DER GESETZLICHEN AUFGABE N  

Der Anbietung-Bewertung-Übernahme-Prozess läuft noch unstrukturiert. Die feh-

lenden zweckmäßigen Räumlichkeiten, unbekannte Aufbewahrungsfristen und die 

nicht einheitlich umgesetzte Schriftgutverwaltung sind hierbei die Haupthindernisse. 

Dies erschwert die Feststellung des bleibenden Wertes bei der Bewertung und auch 

die Maßnahmen für Bestandserhaltung und -sicherung. 

Die Bestandserhaltung konnte aufgrund des Erschließungsrückstandes nicht optimal 

aufgebaut werden. Die technische Bearbeitung, eine archivgerechte Verpackung und 

Lagerung sowie eine Schädlings- und Klimaüberwachung als Bestandssicherungs-

maßnahmen wurden bisher nur für das fertige Archivgut durchgeführt. Archivgerechte 

Hygienemaßnahmen und Controlling finden nicht statt.   

Zur Digitalisierung sind verschiedene Prozesse bereits abgeschlossen, bzw. in Be-

arbeitung, z.B. Einführung eines digitalen Magazins zur Aktenübernahme aus dem Do-

kumentenmanagementsystem ENAIO.  

Die Benutzung kann wegen des derzeitigen Erschließungsrückstandes und der archi-

vischen Sperrfristen noch nicht angemessen gewährleistet werden.  

Die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit wurde 2024 in die strategischen Ziele 

des Fachbereichs Jugend, Familie und Schule zur Steigerung der Kundenorientierung 

durch historische und außerschulische Bildungsmöglichkeiten aufgenommen. 

2.2 ÜBERSICHT DER BESTÄNDE  

Mikrobiell kontaminierte Bestände 

Gemäß dem Vorgutachten sind die Bestände wegen der vorhandenen Kontamination 

mit Schimmelpilzen für die Nutzung gesperrt. Die Analyse zeigt, dass ca. 172 lfm. der 

PStZb und ca. 165 lfm. Bibliotheksgut zu reinigen sind. Eine Aufschlüsselung und 

Schadensklassenbeschreibung befindet sich im Vorgutachten (s. Anlage 4, Kap. 3.1 

Bilden von Schadensklassen).  

Durch die gemeinsame Lagerung von Verpackungsmaterial, fertigem und unfertigem 

Archivgut gelangten auch stark verschmutzte und mit Schimmel belastete PStZb ins 

Magazin. Der mikrobiell belastete Bibliotheksbestand ist sowohl der nicht fachgerech-

ten Lagerung als auch dem mitgebrachten Material geschuldet.  

Lagerung der Bestände 

Aktuell gibt es ca. 25.000 lfm. Schriftgut in der Kreisverwaltung, welches einem jährli-

chen Zuwachs unterliegt. Von dem gesamten Schriftgut sind bisher ca. 1.600 lfm. über-

nommen worden. Hinzukommen noch die PStZb und der Bibliotheksbestand. In der 

nachfolgenden Abbildung 2 werden die diversen Mengen aufgeführt und die Lagerung-

sorte und -arten der Unterlagen bewertet. Die PStZb sowie das Bibliotheksgut werden 

hierbei nicht berücksichtigt.  
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Schrift-, Archiv- u. 
Bibliotheksgut 

Menge 
in lfm. 

Derzeitiger  
Lagerungsort 

Bewertung 
Lagerung 

fertiges Archivgut 83 Magazin U 44 sachgemäß 

Verpackungsmaterial 13 Magazin U 44 unsachgemäß 

unfertiges Archivgut 847 

25 

82 

218 

200 

Magazin U 44 

Archivbüro 

U 20 

U 39 

Löschzug Gefahrgut 

unsachgemäß 

unsachgemäß 

unsachgemäß 

unsachgemäß 

unsachgemäß 

Gesamtsumme 1.550 ~1.600 lfm. benötigen eine Zwischenlagerung 
Abbildung 2: Dezentrale Lagerorte und deren Bewertung (eigene Darstellung) 

2.3 ÜBERSICHT DER ARCHIVRÄUM E  

Magazin  

Das Kreisarchiv verfügt zwar über eine archivgerechte Rollregalanlage. Allerdings ist 

die hinterste Reihe (30 lfm.) wegen des Mikroklimas grundsätzlich für Archivgut unge-

eignet. 

Die nicht UV-geschützten Fenster im Magazin U 44 und der Aktenräume der Kreislie-

genschaften verursachen bei dem dort lagernden Schriftgut irreparable mechanische 

Schäden, sorgen für Temperaturschwankungen und ermöglichen Unbefugten die Ein-

sicht in schutzwürdige Daten.  

Aktuell besteht kein speziell auf das Kreisarchiv ausgerichtetes Hygiene- und Reini-

gungskonzept. Dadurch erfüllt das Magazin nicht die standardisierten Erfordernisse 

der klinischen Reinheit. Staub und Schmutz bilden den Nährboden für Schimmelbil-

dung, bzw. verstärkt diesen noch zusätzlich. Die Schimmelproblematik schränkt die 

laufende Archivarbeit ein und gefährdet das fertige und unfertige Archivgut, das Vor-

ratsmaterial und maßgeblich die Gesundheit der Mitarbeitenden und Archivnutzenden.  

Bibliothek 

Die Bibliothek wurde als Mitarbeiter- und Verwaltungsbibliothek angelegt. In dem 

jetzigen Zustand, unabhängig von der Schmutzbelastung, wird sie weder intern noch 

extern wahrgenommen und benutzt. Es fehlt eine zeitgemäße Bestandsübersicht und 

die Entnahmen/Rückgaben können nicht geprüft werden. Recherchen oder Be-

nutzungen sind u.a. für geschichtliche und pädagogische Arbeiten nicht durchführbar. 

Durch die nicht öffentliche Nutzung, werden die Voraussetzungen für Fördermittel-

anträge nicht erfüllt und die gesetzlichen Pflichtabgaben von kreiseigenen oder in 

Auftrag gegebenen Publikationen an die Landesbibliothek bzw. die Universitäts-

bibliothek Kiel werden nicht eingehalten.  

In der 20 qm großen und fensterlosen Bibliothek ohne Außenwände, wurde beim Vor-

gutachten festgestellt, dass die klimatischen Bedingungen und die unbehandelten 

Holzregale die Bildung von Schimmel begünstigt. Es wird empfohlen den Raum auf 

Asbestbelastung zu überprüfen.  
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Archivbüro 

Aktuell sind im Archivbüro drei Arbeitsplätze vorhanden, von denen einer als proviso-

rischer Arbeitsplatz für die technische Bearbeitung genutzt wird. Die Sichtung, Reini-

gung und ggf. Bearbeitung des Archivgutes wird, unabhängig von dessen Zustand, 

ohne Schutzvorkehrungen in U 44a durchgeführt, was zur Gesundheitsgefährdung der 

Mitarbeitenden und Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe führt.  

Keiner der insgesamt drei vorhandenen Geräte zum Drucken bzw. Scannen erfüllt die 

Anforderungen einer fachgerechten Archivtätigkeit, weshalb überwiegend die Etagen-

drucker im Erdgeschoss bzw. 1. Obergeschoss genutzt werden. Durch die notwendige 

Nutzung der Etagendrucker wird die Arbeit ineffizient und die Benutzenden müssen 

wegen der Aufsichtspflicht und dem Datenschutz zeitweise auf dem Flur warten. 

3 LÖSUNGEN UND MAßNAHM EN  

Die hier vorgestellten Lösungen dienen der Behebung des akuten Schimmelbefalles 

sowie der dauerhaften und nachhaltigen Bestandssicherung. Die Maßnahmen beru-

hen u.a. auf dem Vorgutachten und auf den gesetzlichen und allgemein anerkannten 

archivischen Vorgaben. Die entsprechenden Kosten- und Zeitpläne sind den Anlagen 

10 und 11 zu entnehmen. 

3.1 VERBESSERTE UMSETZUNG DER GESETZL ICHEN AUFGABEN  

Der Anbietung-Bewertung-Übernahme-Prozess: 

- Entwicklung nachhaltiger Strukturen durch die Herrichtung von Schwarzräumen 

- Aktive zeitgemäße Beratungen zur Schriftgutverwaltung 

Die Bestandserhaltung und -sicherung wirksam und nachhaltig optimieren: 

- Sanierung der kontaminierten PStZb- und Bibliotheksbestände 

- Anpassung der Arbeitsabläufe mit verändertem Raumkonzept 

- Entwicklung eines Konzeptes für routinierte archivische Hygienemaßnahmen  

- Erschließungsrückstand ist nach Priorität der Bestände zu bearbeiten 

- regelmäßige fachliche Überprüfung des Zustandes des Archivgutes 

Die Benutzung freundlich und einfach gestalten durch: 

- zeitgemäße Zugangsmöglichkeiten zu den Kreisarchivbeständen 

- Abbau des Erschließungsrückstandes  

- öffentliche Zugänglichkeit der Bibliothek 

Die Öffentlichkeitsarbeit für eine positive und transparente Wahrnehmung: 

- Ausbau der internen Öffentlichkeitsarbeit 

o Archivführungen: allg. Schriftgutverwaltung mit Praxisanteil in der Werkstatt 

o Bibliotheksnutzung mit Ausleihe für die Mitarbeitenden 

- Aufbau der externen Öffentlichkeitsarbeit 

o mittels verschiedener Projekte  

o Bibliotheksnutzung mit Präsenz für die Bürgerschaft 
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o Teilnahme an dem durch den VdA2 organisierten „Tag der Archive“ 

Die angepassten Arbeitsabläufe dienen in erster Linie der Verhinderung künftiger Be-

standsschäden und sollen gleichzeitig die Prozesse effizient strukturieren, die Benut-

zung vereinfachen und das Kreisarchiv öffentlich bekannt und zugänglich machen. 

3.2 SANIERUNG DER KONT AM I NIERTEN BESTÄNDE  

Die Gesamtkosten für die Sanierung der kontaminierten Bestände (ca. 337 lfm.) soll 

laut Vorgutachten rund 173.000 € (inkl. MwSt.) betragen. Darin enthalten sind Trans-

portkosten, Trockenreinigung, Material und Restaurierung der stark beschädigten Ob-

jekte.  

Die Sanierung der befallenen Bestände erfolgt durch die Vergabe an ein externes 

Fachunternehmen mit Schwerpunkt Papierrestaurierung. Ein wichtiges Vergabekrite-

rium ist, dass das Unternehmen die Bestände vollständig und zeitgleich aus dem Ma-

gazin U 44 sowie dem Raum 244 abtransportiert und der Rücktransport erst nach der 

Grundreinigung des Archivmagazins erfolgt.  

Bei der Lagerung ist grundsätzlich zwischen fertigem und unfertigem Archivgut zu un-

terscheiden. Für die Dauer der Grundreinigung und Sanierung des Magazins ist eine 

Zwischenlagerung für 83 lfm. fertigen Archivgutes sowie 13 lfm. für Material notwendig. 

Für ein archivgerechtes Controlling der Bestände ist eine weitere dauerhafte gemein-

same Aufbewahrung für ca. 1.600 lfm. unfertiges Archivgut bis zur Bearbeitung benö-

tigt.  

Vorteile der vollständigen Fremdsanierung 

- vollständige fachgerechte Reinigung der kontaminierten Bestände 

- keine Eigenleistung erforderlich 

- Zeit bis zum Rücklauf für die Umbaumaßnahmen nutzen 

- weniger Zwischenlagerplatz während der Grundreinigung erforderlich 

- die vollständige Reinigung des Magazins kann ungehindert durchgeführt werden 

3.3 ANP ASSUNG DER ARBEITSABLÄUFE M IT  NE UEM  RAUM KONZE PT  

Um zukünftig alle Risikoarten wie Brand- und Wasserschäden, Vandalismus etc. zu 

minimieren, müssen die Arbeitsbereiche getrennt voneinander angelegt sein. Jedoch 

werden die notwendige Klimastabilität, kurze Transportwege und routinierte Abläufe 

erst durch eine enge Verbindung zueinander gesichert. Sollten die Bedingungen nicht 

zu erfüllen sein, müssen ggf. weitere individuelle Maßnahmen getroffen werden. 

Die Anforderungen an sachgemäße Archivräume beruhen auf der DIN ISO 11799 und 

der TRBA 240. Eine Zusammenfassung dessen befindet sich in der Anlage 6.  

Magazin 

Nach der Abholung der befallenen Bestände und der vollständigen Entleerung des 

Magazins muss eine fachgerechte Grundreinigung erfolgen und vor dessen Rückkehr 

                                            
2 Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) 
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abgeschlossen sein. Im Magazin soll dann nur noch fertig gereinigtes, bearbeitetes 

und verpacktes Archivgut, sanierte PStZb (unverpackt benötigen sie ca. 320 lfm. Flä-

che) sowie besonders schutzwürdiges Bibliotheksgut dauerhaft aufbewahrt werden.  

Notwendige Maßnahmen und Schritte vor der Grundreinigung 

- fertiges und unfertiges Archivgut fachgerecht lagern und dauerhaft trennen 

- Entsorgung des alten Planschrankes 

- Isolierung der Außenwände um weitere 30 lfm Lagerfläche zu gewinnen 

- Wartung und Reinigung der Fenster sowie mit UV- und Hitzeschutzfolie versehen 

- Durchführung der archivgerechten Grundreinigung des Magazines, des vor-

handenen Archivgutes sowie der freien Regalflächen 

Notwendige Maßnahmen und Schritte nach der Grundreinigung 

- Aufstellung eines Standregales anstelle des alten Planschrankes 

- ca. 553 lfm. freihalten für PStZb, fertiges Archivgut und Bibliotheksgut 

- restliche 779 lfm. für eine sinnvolle Aufteilung alter und neuer Bestände nutzen 

Bibliothek 

Aufgrund des klimatisch nicht tragbaren Zustandes ist die Bibliothek in R. 244 aufzu-

lösen und der Verwaltung für andere Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die Publikatio-

nen werden dann größtenteils im Magazin bzw. im Archivbüro aufbewahrt, gesichert 

und zugänglich gemacht. 

Die Vorteile einer zentralgeführten Bibliothek mit öffentlicher Nutzung 

- Erfüllung von Fördermittelvoraussetzungen  

- Vermeidung unnötiger Dublettenkäufe, Verluste oder Beschädigungen 

- Inspruchnahme des 5%-Rabattes lt. Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) 

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben bei der Pflichtabgabe von Publikationen 

- Steigerung des Ansehens bei den Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit 

Archivbüro 

Das Archivbüro muss künftig ein sauberer und sicherer Raum für die Archivmitarbei-

tenden und -nutzenden sein. Die Anpassung der Archivbüroausstattung (s. Anlage 6) 

schafft die Voraussetzungen für effiziente und nachhaltige Arbeitsabläufe und führt zu 

einer benutzerfreundlichen Arbeitsweise. 

Schwarzraum 

Die Übernahmen müssen unverpackt in Schwarzräumen auf geeigneten Regalsyste-

men gelagert werden, um ein gutes Schädlings-Monitoring und Durchlüftung zu ge-

währleisten. Raumakklimatisierung und Schutzmaßnahmen vor UV-Licht und Wärme 

entsprechen den Magazinbedingungen. 

Der Fachdienst hat die nachfolgenden Lösungsmöglichkeiten geprüft. Eine tabellari-

sche Übersicht der Varianten zur Raumkonzeption befindet sich in der Anlage 8.  
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A) Die sukzessive Umwandlung von mehreren kleinen Aktenräumen in fachgerechte 

Schwarzräume (die sich auch als spätere Magazine eignen) mit einer Gesamtka-

pazität von 1.600 lfm. bietet mehrere Vorteile. Schädigende Auswirkungen von mik-

robiellen Eintragungen, Brände und Havarien sind eingrenzbar und die Kosten blei-

ben geringer. 

B) Bei einer vollständigen gemeinsamen Aufbewahrung besteht ein erhöhtes Risiko 

von Schädigung und Verlust des gesamten Archivgutes. Es wird davon ausgegan-

gen, dass ein entsprechend großer Raum derzeit nicht zur Verfügung steht.  

C) Keine Veränderung der Raumsituation ist keine Option, da so eine Wiederholung 

des derzeitigen Schimmelbefalls wahrscheinlich ist.  

Der Fachdienst Infrastruktur soll mittels einer Machbarkeitsstudie die raumtechnische 

Umsetzung, auch in Hinsicht auf die Regalsysteme (Anforderungskatalog s. Anlage 9), 

überprüfen. Der Fachdienst Schul- und Kulturwesen favorisiert Lösung A. 

Werkstatt 

Eine Werkstatt dient der fachlichen Durchsicht, Bearbeitung und Reinigung der Unter-

lagen mit Hilfe einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank (s. Anlage 7) und ist als 

Teilarbeitsbereich eines Archives notwendig. Die bauliche Herrichtung einer Werk-

statt ist zu priorisieren, um schnellstmöglich die archivische technische Bearbeitung 

nach fachlichen und fürsorgepflichtigen Standards zu tätigen. 

Als Synergieeffekt kann die Werkstatt auch für Archivführungen u.a. im Rahmen von 

Onboarding und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden und eignet sich auch für eine re-

alistische Gestaltung von Praktika, was sowohl in der Ausbildung als auch im Berufs-

leben immer geschätzt wird.  

3.4 LAUFENDE ,  PRÄVENTIVE MAßNAHM EN  

Grundvoraussetzung für eine archivgerechte Raumhygiene in Archivräumen ist laut 

TRBA 240 eine regelmäßige und unter archivischen Vorgaben stattfindende Reinigung 

sowie archivgerechte Verpackungen zum Schutz vor Schmutz, Schimmel, Licht und 

Havarien. Ein wichtiger Teil der Bestandserhaltung ist die Notfallplanung und die Un-

terstützung durch einen Notfallverbund. 

Hygienemaßnahmen 

Alle Archivräume müssen wöchentlich, nicht staubend gereinigt werden. Zusätzlich 

müssen alle Oberflächen (Fußboden, Regalsysteme, u.a.) mindestens vierteljährlich, 

unabhängig von einer Kontaminierung desinfiziert werden. Neuzugänge müssen erst 

zwischengelagert und nach Durchführung der archivischen Bearbeitung ins Magazin 

deponiert werden. Alle Objekte im Magazin müssen frei von biologischem Befall sein, 

ggf. müssen sie isoliert und gereinigt werden. Die Reinigungstätigkeiten erfolgen stets 

mit persönlicher Schutzausrüstung. Wände und Böden aller Archivräume sollten für 

die feuchte Reinigung und Desinfektion geeignet sein. 

Für den innerbetrieblichen Transport von eventuell kontaminiertem Archivgut sind ge-

schlossene und desinfizierbare Transportbehälter zu verwenden (lt. TRBA 240). 
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Verpackungsmaßnahmen 

Alle Unterlagen müssen mittels archivgerechter Mappen und Kartons (DIN ISO 16425 

und 16425-A) geschützt und der Zersetzungsprozess verlangsamt werden. Eine För-

derung aus dem Landesprogramm zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in den 

Archiven und Bibliotheken in Schleswig-Holstein wird unter bestimmten Voraussetzun-

gen mit einem Eigenanteil von 25% gewährt. Dies zu prüfen und umzusetzen obliegt 

dem Beratungsunternehmen, dessen Dienstleistungen der Kreis in Anspruch nimmt.  

Kreiseigener Notfallplan 

Notfallprävention ist ein Element des Bestandserhaltungsmanagements, eine gesetz-

liche Pflichtaufgabe für Archive nach Bundes- und Landesrecht (§ 6 (1) KGSG; Art 13 

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein; § 1 LArchG) und als Form des Risikoma-

nagements eine Daueraufgabe, für die dauerhaft Ressourcen bereitzustellen sind. 

Anhand einer Risikobeurteilung wird ein Notfallplan erstellt und allen beteiligten Per-

sonen bekannt gegeben. Wichtig sind feste Ansprechpartner mit geklärten Zuständig-

keiten, regelmäßige Absprachen und Überprüfungen der Gegebenheiten sowie die 

Dokumentation der Notfallboxen-Standorte. 

Beitritt zum Notfallverbund 

 Die Landesfachberatungsstelle des Landesarchives (LFB) wurde 2022 mit der Koor-

dination der Gründung lokaler Notfallverbünde im Land beauftragt. Ein Notfallverbund 

ist ein Zusammenschluss mehrerer Kultureinrichtungen auf lokaler oder regionaler 

Ebene, welcher nach dem Motto: „Better safe than sorry“ agiert.  

Aufgrund unklarer textlicher Formulierungen wurde der letter of intent (s. Anlage 12) 

seitens des Kreises bisher nicht unterzeichnet. Eine Klärung offener Punkte ist in Ar-

beit und wird zu gegebener Zeit zur Entscheidung vorgelegt. 

Konkrete Aufgaben eines Notfallverbundes 

- Gefahrenquellenidentifikation (z.B. Naturkatastrophen, Brände, Wasserrohrbrü-

che, Einbruch, Vandalismus, Bau- und Renovierungsmaßnahmen) 

- Maßnahmen für Alarmbereitschaft treffen 

- Rahmenvereinbarungen zur Logistik im Notfall 

- Kooperation mit Gefahrenabwehrbehörden vor Ort 

- regelmäßige Notfallübungen und Fortbildungen zur Notfallvorsorge 

- Unterhaltung, Pflege und Aktualisierung einer Notfalldatenbank 

- Weiterbildungen und fachspezifische Seminare für die Bestanderhaltung 

Vorteile der Mitgliedschaft 

- Zusammenarbeit stärkt die Notfallvorsorge und ist effizienter und wirksamer 

- gebündeltes Fachwissen und Ressourcen 

- jede der teilnehmenden Kultureinrichtungen hat einen festen Ansprechpartner 

- erworbenes Wissen fließt in eigene Prozesse der Bestandserhaltung  

TOP 10



 

S e i t e  10 | 76 
 

3.5 EMPFEHLUNGEN DES  FACHDIENSTES  

Abbildung 3 zeigt eine Zusammenfassung der empfohlenen Maßnahmen und Lösun-

gen. Ein weiterer Synergie-Effekt ist hierbei die Erfüllung der IHK-Voraussetzungen für 

die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) mit 

Fachrichtung Archiv.  

Maßnahmen und Lösungen zur 

 Sanierung und Optimierung der Arbeitsabläufe 

Gesetzliche Aufgaben 

Wie dargestellt nachkommen 

Sanierung (priorisiert) 

Vollständige Sanierung über ein externes Fachunternehmen (Papierrestaurierung) 

Auflösung der Bibliothek R. 244 und der Verwaltung zur Verfügung stellen 

Anpassung der Arbeitsabläufe durch verändertes Raumkonzept 

Einrichtung einer zweckdienlichen Werkstatt (priorisiert) 

Zwischenlagerung von dezentral verteiltem Archivgutes 

Außenwandisolierung und Grundreinigung des Magazins U44 

Sukzessive Einrichtung von mehreren Schwarzräumen 

Ausstattung der Schwarzräume mit geeigneten Regalsystemen (evtl. Rollregale) 

Anpassung der Ausstattung für das Archivbüro 

Laufende, präventive Maßnahmen 

Etablierung neuer Hygienemaßnahmen 

Ausweitung der archivgerechten Verpackung 

Erstellung eines Notfallplanes (inkl. Notfallboxen) 

Beitritt zum Notfallverbund 
Abbildung 3: Empfohlene Maßnahmen und Lösungen (eigene Darstellung) 

4 RESÜM EE  

Mit den im Konzept vorgestellten Lösungen und Maßnahmen kann das Kreisarchiv bei 

zukünftig auftretenden Problematiken zeitnah agieren und entsprechende Schritte ein-

leiten. Dringende Bearbeitungen können durch die veränderten räumlichen und tech-

nischen Ausstattungen und das neu erworbene und erweiterte Wissen priorisiert und 

leichter umgesetzt werden. Die Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen wird wert-

schöpfende, nachhaltige, wirtschaftliche und positive Auswirkungen haben und eine 

erneute Massensanierung von Archiv-, Bibliotheks- oder auch Schriftgut verhindern. 

Weiterhin wird die Fürsorgepflicht nach § 618 (1) BGB erfüllt und die gesetzlichen Auf-

gaben gegenüber den Mitarbeitenden und dem Archiv werden somit wahrgenommen. 

Mittels der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € kann die 

Sanierung der Personenstandszweitbücher und des Bibliotheksgutes durchgeführt 

werden.  
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Anlage 1 

Glossar 

Anbietung Abgeschlossene u. nicht mehr benötigte Unterlagen jedwe-

der Art werden von den einzelnen Abteilungen eigenverant-

wortlich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ausgesondert, 

in einer Aussonderungsliste erfasst u. dem Kreisarchiv voll-

ständig und unverändert angeboten. Eine Vernichtung ohne 

vorherige Anbietung ist unzulässig u. stellt einen Verstoß ge-

gen das LArchG, die Dienstanweisung des Kreisarchives 

und den Verwahrungsbruch gemäß § 133 StGB dar. 

Archiv Archive sind Einrichtungen, deren Aufgabe die systemati-

sche Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhafte Aufbe-

wahrung und Erschließung von Schrift-, Bild- und Tonträgern 

sowie elektronischer Speichermedien ist. 

Archivgesetze  Gesetze über die Sicherung u. Nutzung von Archivgut. Es 

gibt das Bundesarchivgesetz und Landesarchivgesetze. 

Archivgut Auch Archivalien genannt. Materialien, die im Archiv dauer-

haft aufbewahrt werden, z.B. Akten, Amtsbücher, Urkunden, 

Verträge, Fotos, Zeitungen, Karten/Pläne. 

Archivpädagogik Arbeitsbereich der Archive, der die Aufbereitung, Bereitstel-

lung und Nutzung von Archivalien für die historische Bil-

dungsarbeit, insbesondere im Rahmen schulischen Lernens 

am außerschulischen Lernort "Archiv" zum Gegenstand hat. 

Archivwürdigkeit Archivwürdig sind Unterlagen, die nach Feststellung des zu-

ständigen Archives für Wissenschaft u. Forschung, das Ver-

ständnis der Gegenwart u. der Geschichte, Zwecke der Ge-

setzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung sowie für die 

Sicherung berechtigter Belange Betroffener od. Dritter von 

bleibendem Wert sind. Ebenso Unterlagen, die aufgrund von 

Rechtsvorschriften oder zur Rechtswahrung dauerhaft auf-

bewahrt werden müssen. 

Aufbewahrungs-

fristen 

Durch Gesetz oder Verordnung (z.B. Aktenordnung) festge-

legte Frist für die Aufbewahrung von Unterlagen innerhalb 

einer Behörde oder in einem Zwischenarchiv, die unabhän-

gig von einer etwaigen zukünftigen Archivierung gültig sind. 

Aussonderung Die von der Behörde selbst und in eigener Verantwortung 

vorgenommene Aussortierung des abgeschlossenen und 

nicht mehr benötigten Schriftgutes aus den Aktenablagen 

zur Vorbereitung der Anbietung an das Archiv.  

Benutzung Archive sind wichtige Dienstleister für Verwaltungen, Kom-

munalpolitik, Forschung, Heimatkunde, Presse und Touris-

mus und stellen Informationen und Bilder bei Anfragen 

schnell und zuverlässig zur Verfügung. Die Einsichtnahme 
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bzw. Benutzung des Archivgutes erfolgt stets unter Aufsicht 

im Benutzerraum des Kreisarchives. 

Bestände Zentrales Strukturierungselement des Archivgutes. Ein Be-

stand umfasst z.B. eine zusammengehörende Gruppe von 

Archivgut meist aus einer Abteilung. 

Bestandserhal-

tung 

Arbeitsbereich, der die dauerhafte physische Erhaltung oder 

zumindest die dauerhafte Sicherung des Informationsge-

halts von Archivgut zum Ziel hat. 

Bestandssiche-

rung 

Maßnahme der Bestandserhaltung durch Prävention und 

Konservierung. 

Bewertung Ermittlung der archivwürdigen Teile des Schriftgutes, das 

dem Archiv zur Übernahme angeboten wird. Die Bewertung 

ist eine ausschließliche Aufgabe der Archive. 

Bleibender Wert Kriterium zur Feststellung der Archivwürdigkeit von Unterla-

gen im Zuge der Bewertung. 

Controlling Planung und Priorisierung der Bestandsbearbeitung anhand 

des Zustandes, Überwachung von Klima- und Schädlings-

monitoring und Wartungsarbeiten sowie Kontrolle der bereits 

vorbelasteten Bestände und Neuzugänge. 

Dekontamination Zurückführung der Belastung mit Biostoffen auf die gesund-

heitlich unbedenkliche Grundbelastung (TRBA 240, S. 2). 

Digitalisierung Umwandlung von analogen Informationen in digitale For-

mate. 

Dokumentenma-

nagementsystem 

Elektronisches System zur Speicherung u. Bereitstellung 

von einzelnen Dokumenten über unterschiedliche Zugriffs-

verfahren. Sie dienen der Steigerung der Arbeitseffizienz u. 

Kundenfreundlichkeit durch Zugriffszeitenverkürzung u. sind 

Konzeptbestandteil eines "papierlosen Büros". Umgangs-

sprachlich auch Digitalisierung genannt. 

Kassation Vernichtung nicht archivwürdiger Unterlagen anhand der 

gültigen Kassationsordnung. 

Kontamination Über die gesundheitlich unbedenkliche Grundbelastung hin-

ausgehende Belastung mit Biostoffen (TRBA 240, S. 2). 

Kulturgut Nach Art. 1 Haager Konvention gehören u.a. Manuskripte, 

Bücher, Archivalien, Sammlungen von historischem oder 

wissenschaftlichem Interesse dazu. Es zeigt Gesellschafts-

entwicklungen auf regionaler, nationaler u. globaler Ebene in 

bestimmten Zeitabschnitten und hat eine große Bedeutung 

für die kulturelle Identitätsstiftung der Gesellschaften. 

lfm. Richtwert für einen laufenden Meter fachgerecht kartonierten 

Archivgutes im DIN A 4-Format hat die Maße 26 x 35 x 100 

cm. Abkürzung: lfd. Meter oder lfm. 
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Magazin Raum, in dem das fertig gereinigte/bearbeitete Archivgut un-

ter besonderen Klimabedingungen dauerhaft aufbewahrt 

wird. Es ist grundsätzlich nur für das Archivpersonal zugäng-

lich. Klima und Schädlinge werden überwacht. 

Mikroklima Kleinklima, welches sich in klar umrissenen Bereichen (z.B. 

Außenwände, Fenster, Heizungen) bildet und sich durch be-

stimmte Parameter (keine Luftbewegung, feuchte Außen-

wand, Kondensation) von dem sonstigen im Raum herr-

schenden Klima unterscheidet. 

Öffentlichkeitsar-

beit und histori-

sche Bildung 

Teil der kulturellen und historischen Bildung durch bürger-

nahe Geschichts- und Wissensvermittlung u.a. mittels ar-

chivpädagogischer Angebote als außerschulischer Lernort, 

Ausstellungen, Führungen und geschichtswissenschaftli-

cher Publikationen für eine aktive Präsenz. 

Personenstands-

bücher (PStZb) 

Beim zuständigen Standesamt geführtes Register zur Beur-

kundung des Personenstandes (Geburt, Heirat, Sterben). 

Schwarzraum Ist ein isolierter Lagerungsort für ungereinigtes und unbear-

beitetes Archivgut bis zu dessen Verarbeitung und dauerhaf-

ten Deponierung im Magazin. 

Sperrfrist Im Archivgesetz festgelegte Frist bis zur Freigabe für die all-

gemeine Benutzung. Für bestimmte Benutzungsanliegen 

und einzelne Archivaliengruppen sind auf Antrag Sperrfrist-

verkürzungen (Archiventscheidung) möglich. 

Übernahme Bezeichnet die Tätigkeit, bei der aus Behörden ausgeson-

dertes und als archivwürdig befundenes Registraturgut in 

das Kreisarchiv aufgenommen wird. Mit der Übernahme wird 

das Registraturgut zu Archivgut, erhält eine Zugangsnum-

mer und wird vorläufig im Schwarzraum gelagert. 

Werkstatt Dient der Reinigung, Reparatur und Dekontamination von 

verunreinigtem Archivgut, u.a. mittels Sicherheitswerkbank. 
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Anlage 2 

Exkurse 

Personenstandsbücher 

- dokumentieren Geburten, Heiraten und Sterbefälle seit 1874 

- PStZb sind nach § 7 (1) PStG dauerhaft aufzubewahren 

- dienen der Sicherung der Erstbücher 

- Verpflichtung des Kreises zur sicheren Aufbewahrung und Nutzbarmachung aller 

PStZb des Kreisgebietes an einem zentralen Ort 

- besitzen aufgrund ihrer Vollständigkeit und Verlässlichkeit einen unersetzlichen 

Quellenwert für die historische Forschung und Genealogie 

- ermöglichen die Erforschung der Geschichte der staatlichen Registrierung von 

personenbezogenen Daten sowie demografische Entwicklungen 

Bibliotheksbestand 

- dauerhafte Aufbewahrungspflicht der Kreisblätter (nur bei uns vorhanden und 

enthalten original Unterschriften) 

- dauerhafte Aufbewahrungspflicht der Gesetzesblätter (nicht durchgängig online 

verfügbar) 

- publizierte und nicht publizierte kreisbezogene Chroniken 

- kreiseigene oder im Auftrag gegebene Publikationen – Leistungsnachweis 

- weitere Druckwerke mit aufweisendem Intrinsischen- und Seltenheitswert 

- Publikation aus und nach NS-Zeitregime regionalbezogen 

- Publikationen die, die Verwaltungsgeschichte u. Entwicklung bezeugen 

- Publikationen die, die Pädagogikgeschichte u. Entwicklung bezeugen 

- Publikationen in der niederdeutschen Sprache 

- Publikationen über kreisangehörige Ortschaften 

- Publikationen von geförderte Kultureinrichtungen 

- Publikationen von Patenschaften oder andere Kooperationen  

Archivische Kernaufgaben 

Anbietung   = Pflicht nach Fristablauf Schriftgut dem Archiv anzubieten  

Bewertung | Übernahme = Archivs Entscheidung     Aufbewahrung od. Vernichtung  

Bestandserhaltung  = Aufbewahrung v. Schriftgut  Archivgut sichern 

Erschließung   = Dokumentation des Archivgutes und Auffindbarmachung 

Benutzung   = Beratung und Bereitstellung von Archivgut  

Digitalisierung = Archivierung und Sicherung elektronischer Unterlagen  

Öffentlichkeitsarbeit  = Bekanntmachung und Kommunikation 
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Nutzbarmachung durch Sanierung 

Das Ziel der Herstellung der Benutzbarkeit wird durch folgende Maßnahmen erreicht: 

- Reinigung der Akten unter einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank mit 

Latexschwamm, Mikrofasertuch und Staubsauger  

- Qualitätskontrolle der Reinigung mittels ATP-AMP Messung – der RLU Wert muss 

unter 800 RLU kommen 

- Verpackung beschädigter Bände in Jurismappen, Verpacken der anderen Bände in 

Archivschuber oder Archivkartons eindeutige Beschriftung der Verpackung 

- restauratorische Bearbeitung der stark beschädigten Bände (Schadensklasse 3) 
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Anlage 3 

Situationsbericht der Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung (LFB in 

Schleswig) 
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Anlage 4 

Vorgutachten Fa. Paperminz Bestandserhaltung GmbH 
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Bestandserhaltungsbegutachtung  
 

 

 

 

 

Ersteller: in:   Paperminz Bestandserhaltung GmbH  

     Weißenfelser Straße 67  

     04229 Leipzig  

 

 

Untersuchungsorte:   Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde  

     FD 3.4 Schul- und Kulturwesen  

     Kaiserstraße 8  

24768 Rendsburg  

 

 

Untersuchungsgegenstand: Personenstandzweitbücher und Bibliothek des  

Kreisarchivs Rendsburg - Eckernförde  

 

Konzept erstellt durch: Jana Moczarski, staatl. gepr. Restauratorin für  

Archiv - und Bibliotheksgut  

 

Konzepterstellung:  November/Dezember 2023  

 

 

 

Konzeptumfang:  39 Seiten 
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Anlage 5 

Übersicht der wesentlichen Richtlinien und Normen 

DIN 6738 Papier und Karton – Lebensdauer-Klassen 

DIN ISO 9706 Information und Dokumentation - Papier für Schriftgut und 

Erzeugnisse. 

- gilt nur für Papier bis 240g/m² 

- Voraussetzung für Alterungsbeständigkeit 

- 100 % gebleichter reiner Zellstoff 

- neutral geleimt, frei von verholzten Fasern 

- pH 7,5 – 10 

- Calciumcarbonatanteil größer als 2% (alkalische Re-

serve → DIN ISO 16245) 

- Zeichnungen, Pläne und Großformate in der Regel 

ungefaltet (außerhalb der Akte) lagern 

o das Lochen ist zu unterlassen 

o bei Notwendigkeit (z.B. bei Zeugnissen, Diplo-

men) von Kartentaschen unbedingt alterungsbe-

ständiges Material verwenden 

DIN ISO 11798 Alterungsbeständigkeit von Schriften, Drucken, und Kopien 

auf Papier - Anforderungen und Prüfverfahren. 

Alterungsbeständige Schreibmittel und -stoffe bei der Be-

schriftung von Unterlagen (sowohl per Hand als auch per 

Maschine) verwenden, um Lesbarkeit und Übertragbarkeit 

auf andere Medien während einer langfristigen Lagerung 

zu gewährleisten. 

DIN ISO 11799 Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bib-

liotheksgut, die das Klima, die Reinigung und Desinfektion 

sowie Luftschadstoffe betreffen. 

- klimatische Bedingungen in Magazinen 

- Verpackung des Archivgutes 

- Notwendigkeit von Hygiene im Magazin 

DIN EN 15757 Erhaltung des kulturellen Erbes – Festlegungen für Tempe-

ratur und relative Luftfeuchte zur Begrenzung klimabeding-

ter mechanischer Beschädigungen an organischen hygro-

skopischen Materialien 

DIN EN 15758 Erhaltung des kulturellen Erbes – Verfahren und Geräte zur 

Messung der Temperatur der Luft und der Oberflächen von 

Objekten 

DIN EN 16095 Erhaltung des kulturellen Erbes – Zustandsaufnahme an 

beweglichem Kulturerbe 

DIN EN 16242 Erhaltung des kulturellen Erbes – Verfahren und Geräte zur 

Messung der Luftfeuchte und des Austauschs von Feuch-

tigkeit zwischen Luft und Kulturgut 
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DIN ISO 16245 

DIN ISO 16245-A 

Information und Dokumentation - Schachteln, Archivmap-

pen und andere Umhüllungen aus zellulosehaltigem Mate-

rial für die Lagerung von Schrift- und Druckgut aus Papier 

und Pergament 

- Karton und Pappenqualität wie bei DIN ISO 9706 

- keine schädigenden Substanzen enthaltend 

- keine optischen Aufheller 

- weichmacherfreie Leimung 

- korrosionsfreie Klammerung 

- besondere Stabilität (→ DIN ISO 9706) 

DIN ISO 18934 Lagerungsbedingungen für Langzeitlagerung von Archiv-

beständen mit unterschiedlichen Medien 

DIN 67700 Bau von Bibliotheken und Archiven – Anforderungen und 

Empfehlungen für die Palnung 

ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung) 

BioStoffV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverord-

nung) 

TRBA 240 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit mikrobiell kontami-

niertem Archivgut 
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Anlage 6 

Essenz aus der DIN ISO 11799 und der TRBA 240 

Anforderungen an Archivräume 

Örtlichkeit  

- keiner Bodensenkung- od. Überflutungsrisiko ausgesetzt  

- keine Nähe zu Liegenschaften mit Feuer- od. Explosionsgefahr 

- keine Nähe zu militärischen Anlage, zur Mimnimierung von Angriffsrisiken 

- keine Gegend mit ausgeprägter Umweltbelastung 

Beschaffenheit des Gebäudes (bzw. der Räume) 

- Bauart die äußere Klimaschwankungen isolierten 

- gegen Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, Angriffe gesichert 

- Präventionsmaßnahmen gegen Brandstiftung 

- es gelten die allgemeinen Vorschriften für Notausgänge 

- empfohlene mehrfache Magazinunterteilung wegen Feuerschutz, 

Havarien, Klimakontrolle, prophylaktisch gegen Kreuzkontaminationen 

- alle für die Auskleidung der Innenräume benutzten Materialien müssen 

unbrennbar sein und dürfen Staub nicht absondern, anziehen oder binden 

- benutzte Materialien dürfen keine schädigenden Substanzen freisetzten 

- im Brandfall sollte die Emission schädlicher Substanzen, Rauch und Ruß 

so gering wie möglich sein 

- abwaschbarer Fußboden  

- waschbare Wände für Räume wo kontaminiertes Material gereinigt wird  

Klimastabilität 

- Wände, Böden und Decken mit hoher thermischer Aufnahmefähigkeit 

- um vor schädlichem Licht zu schützen sollten Magazinräume keine 

Fenster haben, ggf. vorhandene Fenster ausrüsten 

- Klimaüberwachung 

- die relative Luftfeuchtigkeit muss unterhalb der Grenzen gehalten 

werden, die mikrobiologisches Wachstum ermöglichen 

- Luftfeuchtigkeit: min 30% bis max. 45% 

- stabiles, gleichmäßiges Raumklima mit niedrigen Temperaturen  

- Temperatur: min. 2 bis max. 18°C 

Belüftung und Luftqualität 

- Luftzirkulation um und in den Regalen Feuchtigkeitsaufbau zu vermeiden 

- frei von Verschmutzung, von sauren und oxidierenden Gasen u. v. Staub 

- regelmäßige Wartung und Reinigung der Luftfiltersysteme 

- Kunststoffhüllen od. Folien, Farben und Anstriche für z.B. Wände setzen 

während des natürlichen Zersetzungsprozesses schädliche Gase frei  

 
 
Versorgungsleitungen 
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- Strom-, Gas- und insbesondere Wasserleitungen dürfen weder in noch in 

der Nähe eines Magazinraumes verlegt sein, außer wenn sie in diesem 

eine direkt mit den Beständen verbundene Funktion erfüllen, wie dem 

notwendigen Waschbecken in der Werkstatt 

- die Klimaanlage zur Regelung von Temperatur, Luftfeuchte und 

Luftreinigung mit Filter- und Ventilationssystem ist in einem zentralen 

Technikraum unterzubringen, dieser Raum darf nicht im selben 

Brandabschnitt liegen wie die Magazinräume 

Feuermeldesystem und Feuerlöschsystem 

- Meldung mit Lokalisierung des Brandherdes 

- abschalten von Klimaanlage oder Heizung 

- ggf. Abschalten der elektr. Rollregale – Merke: keine Bergung möglich 

- die Vorteile eines automatischen Feuerlöschsystems ins Betracht ziehen 

– sie richten weniger Schaden an als eine manuelle Bekämpfung des 

Feuers 

- Wassernebel-Löschsysteme arbeiten mit wenig Wasser bei hohem Druck 

und sind im Einsatz in Archiven u. Bibliotheken vorzuziehen 

- tragbare Feuerlöscher sollen automatisches Feuerlöschsystem ergänzen 

Beleuchtung  

- von Lichtquellen ausgehende Schädigungen sind kumulativ, deshalb 

sollte die Intensität, Dauer und das Strahlungsspektrum der Beleuchtung 

so gering wie möglich sein; für Magazine wird eine Lichtstärke von 200lx 

bezogen auf den Fußboden empfohlen 

- direktes Tageslicht ist zu vermeiden ggf. Fenster sichern und ausrüsten  

- Leuchtstofflampen od. mit Lichtdiffusor sowie Glasfaserbeleuchtung sind 

besonders geeignet 

Sicherheit 

- jeder Archivraum sollte mit Telefon oder einem anderen Kommunikations-

mittel ausgestattet sein  

Mobiliar und Einrichtung  

- im Magazin sind nur die zur Lagerung erforderlichen Möbel und Hilfsmittel 

zum Umgang mit den Dokumenten zu verwenden 

- Einrichtung sollte für die feuchte Reinigung und Desinfektion geeignet 

sein und darf nicht Staub absondern, anziehen oder binden  

- aus unbrennbaren Materialien und darf keine scharfen, spitzen Ecke und 

Kanten haben 

- Maximale Höhe von 215 cm 

- Abstand zur (außen-) Mauer 20 cm 

- die Höhe der Rollregalanlage erfordert zum sicheren rein- und rausheben 

des Archivgutes (lt. Arbeitsplatzbegehung 2023) aus arbeitssicherheits-

technischen Gründen eine zweckdienliche Podestleiter 
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Ausstattung von Archivräumen – Bedarf des Kreisarchives RD-ECK 

Magazin  

- Standregal für die Aufbewahrung von Überformaten (Teleskophülsen) 

Archivbüro 

- Benutzer- und Ausbildungsplatz mit IT-Infrastruktur 

- Etagendrucker 

- beschichtete Standregale für Bibliotheksgut 

Schwarzräume 

- Podestleiter 

- Luftreinigern 

- Wassernebellöschers  

- Notfallbox für Kulturgut 

- Klimaüberwachung 

- Schädlings-Monitoring  

- Regalsystemen 

Werkstatt 

- Werkstattwaschbeckens  

- Tageslichtleuchten 

- Luftreinigern 

- Wassernebellöschers 

- beschichtetes Standregal mit Kapazität von 20 lfm. - 30 lfm. 

- Planschrank (vorhanden) zur Aufbewahrung von unbearbeiteten Plänen  

- verschließbare Aufbewahrungsschränke 

- verstellbarer Arbeitstisch (vorhanden) 1.600 x 1.000 mm, Sondertiefe 1.200 mm 

- verstellbarer Arbeitstisch 1.600 x 2.000 mm, Sondertiefe 1.600 

- Kleinwerkzeug, Sandsäckchen und Verbrauchsmaterial 

- persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung 

- mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse I (Datenblatt s. Anlage 7) 
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Anlage 7 

Datenblatt Gruppo Strola - GS 1200 (Auszug) 

- eigenes eingebettetes Filtersystem, ohne dass ein komplexes Belüftungssystem 

und Energieverschwendung für die Lufterneuerung erforderlich sind 

- mit einem oder mehreren Absolutfiltern für Partikel (HEPA H14) ausgestattet 

- hoher Eindämmungsfaktor durch eine speziell entwickelte Aerodynamik 

- absolute Partikelfilterverfügbarkeit HEPA-Klasse H14 (>99,995%; 0,3 μm) 

- Vorfiltration durch Staubvorfilter der Klasse M6, um eine vorzeitige Sättigung der 

Hauptfilter zu verhindern 

- luftdichtes Plenum, das keine Leckagen garantiert 

- eingebauter Ventilator mit variabler Drehzahl je nach Frontflügelposition (VAV-

System – variable Luftmenge) 

- R-MODE: 100% Recycling-Modus. Der Abzug ist mit einem Filtersystem und ei-

nem Ventilator ausgestattet und recycelt die Laborluft, ohne das Belüftungssys-

tem des Labors zu beeinträchtigen. 

- Konstruktion: 

▪ RAL 7035 farbiger epoxidpulverbeschichteter Walzstahlrahmen (Edelstahl A-

ISI304 Rahmen verfügbar) 

▪ RAL7015 farbige, mit Epoxidpulverbeschichtung beschichtete aerodynamisch 

geformte Aluminium-Pfosten 

▪ innere Rückwand und Laibung aus HPL-Antisäure-Laminat 

▪ AISI304 Edelstahl-Arbeitsplatte (Edelstahl AISI316 Verfügbarkeit) 

▪ frontaler Gegengewichts-Schiebeflügel mit Doppelseilaufhängung aus 3+3 

PVB-Sicherheitsglas 

▪ seitliche Blende aus 3+3 PVB-Sicherheitsglas 

▪ elektrische Anlage IP44 mit magneto-thermischem Schalterschutz 

▪ Eingebetteter Lüfter elektronisch gesteuert 

▪ GS1200: Netzteil 220V-50Hz-450W 

▪ Anschluss des Absaugsystems durch Verteiler mit 250 mm Durchmesser 

- Zubehör 

▪ Epoxid-/Polyester-beschichteter Untergestell mit oder ohne Untertisch-Schlüs-

selschrank 

▪ Belüftungssystem für Unterbauschrank 

  

TOP 10



 

S e i t e  72 | 76 
 

Anlage 8 

Varianten zur Raumkonzeption 

Die Gegenüberstellung mit Vor- und Nachteilen zeigt die jeweiligen Möglichkeiten in 

Relation von Schwarzraum, Rollregalanlage und Werkstatt. 

Variante A B C 

  

 mehrere 

Schwarz-

räume 

 (sukzes-

sive) 

Mech. 

Roll-

regale 

Werk-

statt 

einzelner 

Schwarz- 

raum 

Elektr. 

Roll-

regale 

Werk-

statt 

Keine 

Um-

set-

zung  

Ziele & Aufwendungen               

einhalten v. Gesetzten 

u. Normen 
      

fachgerechte Lagerung | 

Bearbeitung 
       

eingesammeltes Archiv-

gut 
  /   / 

eingrenzendes Kontami-

nationsrisiko 
       

begünstigter Workflow-

Übernahme 
      

begünstigter Workflow-

Erschließung 
       

Bergung bei Havarie | 

Brand 
      

aufwendige Umsetzung 
       

umbauende Maßnah-

men 
      

Investitionskosten 
       

wirtschaftlich 
      

nachhaltig 
       

schönender Ressour-

cenverbrauch 
      

günstige Wartungskos-

ten 
/   /    

wartender Turnus / 2-3 J. 1 J. / 1 J. 1 J. 

wiederkehrende Sanie-

rungskosten 
       

 

Nach den dargestellten Vorteilen wird Variante A fachlich empfohlen. 
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Anlage 9 

Anforderungskatalog für Rollregalanlagen (nach DIN ISO 11799 „Information und 

Dokumentation – Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheks-

gut“) 

- Material: Stahl 

- die Oberfläche der Regalanlage muss pulverbeschichtet oder einbrennlackiert 

- maximal 2.350 mm hoch, in Ausnahmen bis 3.000 mm 

- fünf Gefache (begründete Ausnahmen möglich) + einen weiteren Fachboden als 

Deckel mit min. 150 mm Abstand bis zur Decke 

- Vorsatzwände vergittert oder gelocht mit Aufnahmevorrichtungen für Hinweis-

schilder (DIN A4) 

- Regalböden: 

▪ Regaltiefe: min. 40 cm 

▪ Regallänge 120 oder 100 cm 

▪ Belastung: 62 kg/lfdm 

▪ dreifach abgekantet 

- Statik: 

▪ > 500 kg/m2, 5 lfdm/m2 Standregale (Glauert: 750-1250 kg/m2) 

▪ > 1000kg/m2, 8 1/3 lfdm/m2 Rollregale (Glauert: 1250-1500 kg/m2) 

- Sockelhöhe: ca. 15 Zentimeter zum Schutz vor Wasserschäden 

- Abstand Regal-Außenwand: mindestens 20 cm (18 cm bei Rollregalen) 

- Abstand von Innenwand: mindestens 5 cm zum Schutz vor Papierfischchen 

- Abstand oberster Karton - darüber liegender Regalboden: mindestens 5 cm 
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Anlage 10 

Kostenplan 

Die nachfolgende per Internetrecherche aufgestellte Tabelle listet alle bis zu diesem 

Zeitpunkt ermittelbaren Kosten in aufgerundeter Form auf. 

Produkt 
Zustän-
digkeit Art Stück Gesamt Raum 

Mobiliar           
Rollregalanlage FD 3.4 einmalig 1  30.000,00 €  Schwarzraum 

Waschbecken FD 4.5 einmalig 1      400,00 €  Werkstatt 

verschließbare Schränke FD 3.4 einmalig 2    4.000,00 €  Werkstatt 

schmaler Aktenschrank FD 3.4 einmalig 1      600,00 €  Archivbüro 

Bibliotheksregale FD 3.4 einmalig 4    1.600,00 €  Archivbüro 

Geräte           
Wartung HEPA-Sauger FD 3.4 wiederkehrend    FD 4.5  

prüfen  
allgemein 

Filter HEPA-Staubsauger FD 3.4 wiederkehrend 5      170,00 €  allgemein 

Luftreiniger FD 3.4 wiederkehrend 7    2.100,00 €  Magazin,  
Schwarzraum,  
Werkstatt 

Wassernebellöscher FD 3.4 /  
FD 1.1 

wiederkehrend 3      600,00 €  Magazin,  
Schwarzraum, 
Werkstatt 

Tischlampe mit Lupe FD 3.4 einmalig 1      100,00 €  Werkstatt 

Telefonanlage FD 1.1 /  
FD 1.2 

wiederkehrend 1  FD 1.2  
prüfen  

Werkstatt 

Etagendrucker FD 1.2 wiederkehrend 1    4.000,00 €  Archivbüro 

Signaturdrucker FD 3.4 einmalig 1      500,00 €  Archivbüro 

Hilfsmittel           
Notfallbox FD 3.4 wiederkehrend      3.000,00 €  allgemein 

Podestleiter FD 3.4 einmalig 2    4.000,00 €  Magazin,  
Schwarzraum 

UV-Schutz- u.  
Hitzeschutzfolie 

FD 4.5 wiederkehrend pro 
m² 

       60,00 €  Magazin,  
Archivbüro, 
Aktenräume 

Kleinwerkzeug FD 3.4 einmalig      2.000,00 €  Werkstatt 

Verbrauchsmaterial FD 3.4 wiederkehrend      3.000,00 €  Werkstatt 

PSA FD 1.1 wiederkehrend        500,00 €  Werkstatt 

Beleuchtung Werkstatt FD 3.4 /  
FD 4.5 

einmalig    FD 4.5  
prüfen  

Werkstatt 

Ausleihbox FD 3.4 einmalig 3        60,00 €  Archivbüro 
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Anlage 11 

Zeitplan 

Der hier aufgeführte Zeitplan beruht auf den im Konzept empfohlenen Maßnahmen 

und Lösungen. 

  

Nr. Meilenstein Aufgaben Beteiligung

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Q1 Q2 Q3 Q4

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Ausschreibung Vergabe

bauliche Anpassungen Infrastruktur

Grundreinigung

angepasste Ausstattung Infrastruktur

Archivgut einräumen

Machbarkeitsstudie Infrastruktur

Vergabe

Machbarkeitsstudie Infrastruktur

Machbarkeitsstudie Infrastruktur

Werkstatt einrichten

angepasste Ausstattung

Vergabe

 - Notfallplan 

 - Notfallbox (HH '25)

 - Vertragsunterzeichnung

 - Weiterbildung

Notfallplanung /

Beitritt Not-

fallverbund

sukzessive Um-

wandlung von 

Schwarzräumen 

in Magazine 

2024 2025 …

Konzepterstellung

u. Freigabe

S
a
n

ie
ru

n
g

 

Leerung

Magazin (U 44)

Machbarkeitsstudie zur 

provisorischen Zwischen-

lagerung von Archivgut

Herrichtung provisorische 

Zwischenlagerung

Rücktransport durch 

Unternehmen

Machbarkeitsstudie zur 

provisorischen Werkstatt

Herrichtung provisorische 

Werkstatt

Abtransport durch 

Unternehmen

Bücher nach Reinigung

auf U 44 | U 44a aufteilen

V
e
rä

n
d

e
rt

e
s
 R

a
u

m
k
o

n
z
e
p

t

Herrichtung 

Magazin (U 44)

Herrichtung 

Schwarzraum Ausschreibung 

Rollregalanlage

Allgemeine 

Dienste

Ausschreibg. | Beschaffg. 

Sicherheitswerkbank

Beschaffung 

Ausstattungsmaterial

Allgemeine 

Dienste

Herrichtung

Werkstatt

L
a
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Letter of intent (Landesfachberatungsstelle des Landesarchives) 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion für das 
Fachausschussbudget 2024 zu dem Projekt „Roof Top 
Garden“ der Hans-Brüggemann Schule in Bordesholm 

VO/2024/275 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  19.08.2024 
 
Ansprechpartner/in: Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Stefan Engel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Entscheidung) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschließt der Hans-
Brüggemann Schule in Bordesholm 5.000 € aus dem Fachausschussbudget für das 
Projekt „Roof Top Garden“ zur Verfügung zu stellen. 
 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ist dem anliegenden Antrag zu entnehmen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
5.000 € aus dem Fachausschussbudget 

Anlage/n: 

1 20240819_Antrag SSKB CDU Roof Top 
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Paradeplatz 10  Telefon: 0 43 31 / 14 16 0 Internet : www.cdu-rd-eck.de Vorsitzender: 
24768 Rendsburg  Telefax: 0 43 31 / 14 16 20 E-Mail: info@cdu-rd-eck.de  Tim Albrecht 
  

Besuchen Sie uns im Internet: www.cdu-rd-eck.de 

 

CDU-Kreistagsfraktion, Paradeplatz 10, 24768 Rendsburg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

16.08.2024 
 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 02.09.2024 
 
Sehr geehrte Frau stv. Vorsitzende, 
 
die CDU-Fraktion reicht folgenden Antrag für die heutige Ausschusssitzung ein: 
 

Antrag der CDU-Fraktion zum Ausschussbudget 2024 

Die Fraktion der CDU beantragt einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR zu dem Projekt „Roof 

Top Garden“ der Hans-Brüggemann Schule in Bordesholm. 

Begründung: 

In einer Projektwoche am Anfang des Jahres haben Schülerinnen und Schüler der Hans-

Brüggemann Schule sich in Gruppen Gedanken gemacht, wie man die Schule nachhaltiger 

gestalten kann. Ein Projekt, was da herausgestochen ist und bereits in dem Schulverband, zu 

dem die Hans-Brüggemann-Schule gehört, vorgestellt wurde, ist das Projekt „Roof Top 

Garten“.  

In diesem Projekt soll ein Nutzgarten auf dem Schuldach (Gewächshäuser und Hochbeete) 

errichtet werden. Es soll ein Sozialer Treffpunkt werden, der auch in den Unterricht integriert 

werden soll. Er soll aktives Lernen fördern und zur Sensibilisierung sowie zum 

Ressourcenschutz beitragen. Es sollen zusätzlich Sitzecken geschaffen, Regenwasser 

aufgefangen und Geräteschuppen gebaut werden. Sicherheit soll ein Geländer schaffen. Auch 

soll ein barrierefreier Zugang gewährleistet werden. 

 

Für die Fraktion 

Ralf Kaufmann 

 

 

 

An  
• die erste stv. Vorsitzende des Ausschusses für Schule, 

Sport, Kultur und Bildung, Susanne Storch 
(susanne.storch@locomp.de) 

• den zweiten stv. Vorsitzenden des Ausschusses, Ralf 
Kaufmann 
 

• Flemming Caruso-Mohr und Dagmar Kistner 
(Kreisverwaltung) z. K. 

(kreistagsbuero@kreis-rd.de) 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Unterzeichnung Interessensbekundung zur Gründung 
von Notfallverbünden von Kulturgut bewahrenden 

Einrichtungen in Schleswig-Holstein 

VO/2024/247 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  02.08.2024 
 
Ansprechpartner/in: Freitag, Anja 
 
Bearbeiter/in: Anja Freitag 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Entscheidung) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschließt die Unterzeichnung 
der Interessensbekundung mittels Letter of Intent - LOI zur Gründung von 
Notfallverbünden in Schleswig-Holstein. 
 

Sachverhalt 
In Schleswig-Holstein sollen sich mit Unterstützung der Landesfachberatungsstelle 
für Bestandserhaltung (LFB) Notfallverbünde von Kulturgut bewahrenden 
Einrichtungen (z.B. Archive, Bibliotheken, Museen) gründen. Schleswig-Holstein 
zählt neben Mecklenburg-Vorpommern zu den letzten Bundesländern ohne 
Notfallverbünde. 

Zur unverbindlichen Interessensbekundung bei der Gründung eines Notfallverbundes 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde mitzuwirken, wurde von der LFB ein Letter of intent 
erstellt, welcher für das Kreisarchiv Rendsburg-Eckernförde unterzeichnet werden 
soll. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
nein 
 

Finanzielle Auswirkungen 
keine 

Anlage/n: 

1 2023-09-14_Schreiben_MBWFK_Notfallverbuende SH 
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2 Letter of intent (LOI)_Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 

3 2024-07-31 Vermerk LOI Gründung Notfallverbünde Kulturgut 
bewahrender Einrichtungen 
 

 

TOP 12



Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur

Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur | Postfach 71 24 | 24171 Kiel

An die Träger der
Archive, Museen und Bibliotheken in
Schleswig-Holstein

September 2023

Gründung  von Notfallverbünden  in Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Dezember 2022 haben die Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung im 
Landesarchiv Schleswig-Holstein und die Museumsberatung und -Zertifizierung in 
Schleswig-Holstein gemeinsam die Gründung von Notfallverbünden zum Schutz von 
Kulturgütern initiiert. Das ist ein wichtiger Schritt für Schleswig-Holstein. Denn bei uns im 
Land stehen wir bei diesem Thema noch ganz am Anfang - derzeit gibt es 
bedauerlicherweise noch keinen Notfallverbund zum Schutz von Kulturgütern in einer 
Stadt oder einer Region in Schleswig-Holstein.

Ziel eines Notfallverbundes ist es, dass sich Museen, Archive und/oder Bibliotheken bei 
Bedarf mit Material und Personal gegenseitig unterstützen und sich gemeinsam präventiv 
auf eventuelle Notfälle vorbereiten und Erfahrungen austauschen. Dazu gehört auch die 
Kooperation mit den Gefahrenabwehrbehörden vor Ort. Katastrophen wie die Überflutung 
des Grünen Gewölbes in Dresden 2002, der Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in 
Weimar 2004 und der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln 2009 und zuletzt 
auch die drohende Energiekrise haben deutlich gemacht, wie wichtig gut strukturierte 
Hilfen durch benachbarte Archive, Museen und/oder Bibliotheken sind.

Dienstgebäude Brunswiker Straße 16 - 22, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-5701 | Telefax 0431 988-5903
Haltestelle Hospitalstraße, Buslinien 32, 33, 61, 62
Pressestelle@bimi.landsh.de | www.schleswig-holstein.de/mbwfk
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch verschlüsselte Nachrichten.
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2

Auch in Schleswig-Holstein kann jederzeit ein Katastrophenfall eintreten - durch einen 
Brand, durch Vandalismus, Hochwasser und Starkregen oder durch einen längeren 
Stromausfall. Daher müssen alle Einrichtungen für das Kulturerbe gut vorbereitet sein, 
wertvolle Kulturgüter zu schützen.

Für die Gründung von Notfallverbünden in Schleswig-Holstein wurde ein Vertrag 
entworfen. Er orientiert sich an den Verträgen anderer Notfallverbünde in Deutschland und 
ist auf die speziellen Rahmenbedingungen in Schleswig-Holstein abgestimmt. Er regelt vor 
allem organisatorische Fragen, deren Klärung im Falle einer Katastrophe ein sicheres und 
schnelles Agieren ermöglicht. Als ersten Schritt bitten wir Sie, der 
Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung bereits jetzt den beigefügten Letter of 
Intent, den Ihnen Ihr Archiv/Museum/Ihre Bibliothek vielleicht schon vorgelegt hat, 
unterschrieben zurückzusenden.

Auch nach ihrer Gründung werden die Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung 
und die Museumsberatung und -Zertifizierung in Schleswig-Holstein die Notfallverbünde 
begleiten und unterstützen. Hierzu gehören u.a. eine dauerhafte Beratung, Fortbildungen 
zur Erstellung eines Notfallplans sowie die Organisation von regelmäßigen 
Notfallübungen.

Schleswig-Holstein ist reich an kulturellem Erbe, das Ausdruck und unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Geschichte und Identität ist und durch uns geschützt werden muss. 
Daher bitte ich Sie, Ihre Archive, Museen und Bibliotheken zu unterstützen, damit diese 
sich in Notfallverbünden zum Schutz unserer Kulturgüter engagieren und organisieren 
können.

Mit freundlichen Grüßen

sänne Bieler-Seelhoff

Abteilungsleiterin Kultur im Ministerium 
für Allgemeine und Berufliche Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur
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Kulturgutschutz in Schleswig-Holstein Name Institution: 
Notfallverbund im Kreis Rendsburg-Eckernförde/ 
Neumünster 

 

      
 
 

Letter of Intent 
 

 
 

Präambel 
 

Katastrophen (z.B. Brand, Einsturz und Überschwemmung) treffen große wie kleine Kultureinrichtungen 

häufig unerwartet und bedrohen und zerstören unikales Gut in Archiven, Bibliotheken und Museen. Um im 

Notfall Schadensereignisse zu begrenzen, können sich Kulturgut verwahrende Einrichtungen auf entspre-

chende Szenarien vorbereiten. Ein wesentlicher Beitrag dazu ist die Organisation von und gegenseitige Un-

terstützung in Notfallverbünden. Schleswig-Holstein ist eines von sehr wenigen Bundesländern, in denen es 

bisher keinen einzigen Notfallverbund zum Schutz von Kulturgut gibt (vgl. https://www.kek-spk.de/notfall-

verbundkarte/#/). Dies vorausgeschickt soll die Gründung eines Notfallverbundes mit dieser Absichtserklä-

rung anvisiert werden. 

 
 

 

1 Absichtserklärung 

 

Das ………………………………………………………………………………………………………………………. (Name der Institution) 

bekundet das konkrete Interesse an der Gründung eines Notfallverbundes und bringt sich bei diesem Vor-

haben nach Möglichkeiten aktiv mit ein. 

 

 

 

2 Sonstiges 

 

Sollte sich unsere Institution aus besonderen Gründen nicht mehr aktiv an der Gestaltung des Notfallver-

bundes beteiligen können, geben wir dies der Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung (LFB) 

schriftlich zur Kenntnis.  

 

 

 

 

 

Ort und Datum: ……………………………    

 

Unterschrift Vertretung Institution: ……………………………………………………………………………………………………….……. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachdienst Schul- und Kulturwesen 

 
 
 

31.07.2024 
 

Aktenvermerk 
 

Unterzeichnung Interessensbekundung zur Gründung von Notfallverbünden von 

Kulturgut bewahrenden Einrichtungen in Schleswig-Holstein 

 

1. Sachverhalt 

In Schleswig-Holstein sollen sich mit Unterstützung der Landesfachberatungsstelle für 

Bestandserhaltung (LFB) Notfallverbünde von Kulturgut bewahrenden Einrichtungen 

(z.B. Archive, Bibliotheken, Museen) gründen. Schleswig-Holstein zählt neben Meck-

lenburg-Vorpommern zu den letzten Bundesländern ohne Notfallverbünde. 

Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig im Katastrophen- oder Notfall (z.B. Brand, 

Havarien, Vandalismus) bei der Bergung und Erstversorgung von Kulturgut mit indivi-

duell vorhandenen Ressourcen wie Material und Personal. Zu den Aufgaben gehören 

z.B. Notfallübungen und Fortbildungen, Maßnahmen für eine erfolgreiche Alarmbereit-

schaft, Unterhaltung einer Notfalldatenbank, das Abschließen von Rahmenvereinbarun-

gen zur Logistik im Notfall sowie die Kooperation mit Gefahrenabwehrbehörden (z.B. 

Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei) vor Ort. Kreisinterne Sondierungsgespräche 

hierzu wurden bereits durchgeführt.  

Wie der aktuelle Schimmelbefall im Kreisarchiv und der Wasserschaden im Kreishaus 

gezeigt haben, treten derartige Notfälle oft unverhofft auf. Werden Unterlagen in den 

Abteilungen beschädigt, folgen Informationsverlust, Einschränkung der Tätigkeiten, Ver-

lust von Rechten des Kreises und der Bürgerschaft sowie unkalkulierbare Kosten für 

Bergung und Sanierung. Zur Eingrenzung dieser Folgen bedarf es fachlicher Hilfe. 

Zur unverbindlichen Interessensbekundung bei der Gründung eines Notfallverbundes 

im Kreis Rendsburg-Eckernförde mitzuwirken, wurde von der LFB ein Letter of intent - 

LOI erstellt, welcher für das Kreisarchiv Rendsburg-Eckernförde unterzeichnet werden 

soll. Die Unterzeichnung verursacht keine zusätzlichen Kosten. 

Nach der Unterzeichnung des LOI stehen folgende Themen an: 

- Mitwirkung bei der Gründung von Notfallverbünden in Schleswig-Holstein  

- Erarbeitung einer landesweiten Kooperationsvereinbarung zur gegenseitigen Unter-

stützung in Notfällen 

- Besprechungen zur Erstellung von Notfallplänen 

Ziel ist die Umsetzung der hier dargelegten Aufgaben nach Abschluss einer entspre-

chenden Vereinbarung zwischen den einzelnen Notfallverbundmitgliedern. 
 

2. Lösung 

Der Fachdienst 3.4 Schul- und Kulturwesen befürwortet die Mitwirkung an der Grün-

dung eines Notfallverbundes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, um bei zukünftigen Not-

fällen jedweder Art auf fachliche Unterstützung von anderen Kulturgut bewahrenden 

Einrichtungen zurückgreifen zu können.  

 
gez. Anja Freitag 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Überarbeitung der Richtlinie des Kreises Rendsburg-
Eckernförde für die Gewährung von Zuschüssen für 
die Förderung von kulturellen Veranstaltungen und 

Projekten 

VO/2024/250 
 
öffentlich 
 
FD 3.4 Schul- und Kulturwesen 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  05.08.2024 
 
Ansprechpartner/in: Flemming Caruso-
Mohr 
 
Bearbeiter/in: Alina Pahl 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

02.09.2024 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Beratung) Ö 

16.09.2024 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Entscheidung) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung empfiehlt dem Kreistag, die 
Überarbeitung der Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung 
von Zuschüssen für die Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten 
entsprechend der Entwurfs zuzustimmen. 
Der Kreistag stimmt der Förderrichtlinie zu. 
 

Sachverhalt 
Bei einer regulären Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes fiel auf, dass die 
Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuschüssen 
für die Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten veraltet ist. Viele 
Vorschriften dieser Richtlinie passen nicht mehr zu den gegenwärtigen Ansichten der 
kulturellen Förderung des Kreises.  
Es bildete sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der politischen Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, SSW, WGK und AfD. In drei Terminen wurde 
der Wille der Politik mit der Umsetzung durch die Verwaltung abgestimmt. Die 
Verwaltung fertigte aus den Anregungen der Arbeitsgruppe einen Entwurf der 
Richtlinie.  
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Dieser Entwurf soll am 02.09.2024 im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und 
Bildung beraten und anschließend durch den Kreistag am 16.09.2024 beschlossen 
werden.  
 

Relevanz für den Klimaschutz 
Entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Entfällt 

Anlage/n: 

1 Entwurf Förderrichtlinie kulturelle Veranstaltungen, Stand 02.08.24 
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Entwurf vom 02.08.2024

Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für die Gewährung von Zuschüssen für die Förderung von

kulturellen Veranstaltungen und Projekten

Präambel

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfolgt das Ziel der Förderung von kulturellen
Veranstaltungen und Projekten mit überregionaler Bedeutung. Er setzt sich für eine
pluralistische, offene Gesellschaft ein und strebt eine nachhaltige und achtsame
Entwicklung der Kultur an. Die Freiheit der Kunst sowie Menschen- und Grundrechte
in Verbindung mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung werden dabei
stets beachtet.

1    Ziele der Förderung

1.1 Der Kreis unterstützt im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des Kreises
kulturelle Veranstaltungen und Projekte von herausragender und überregionaler
Bedeutung.

1.2 Das besondere Interesse des Kreises zielt auf die Bewahrung und Förderung der
reichen kulturellen Potenziale und der damit verbundenen kulturellen Vielfalt ab.

2    Gegenstand der Förderung

2.1 Der Kreis bezuschusst nach Maßgabe dieser Richtlinie auf Antrag kulturelle
Veranstaltungen und Projekte, die nach Art und Qualität geeignet erscheinen,
das kulturelle Angebot im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu bereichern und ohne
öffentliche Förderung nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden können.

2.2 Die Förderung einer kulturellen Veranstaltung oder eines Projektes ist
grundsätzlich nur einmalig möglich.

3    Zuschussempfänger

3.1 Als Zuschussempfänger kommen in Betracht:
• Alle gemeinnützigen Einrichtungen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde
• Einzelpersonen und Personenzusammenschlüsse sowie Vereine und
   Stiftungen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dabei sollen
   insbesondere Initiativen und Aktivitäten von Nachwuchskünstlerinnen und
   -künstlern gefördert werden.
• Kindertagesstätten und Schulen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde
• Veranstalter aus anderen Regionen, sofern die Veranstaltung oder das
   Projekt ein direktes Angebot für Bürgerinnen und Bürger des Kreises
   Rendsburg-Eckernförde darstellt.
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Entwurf vom 02.08.2024

3.2 Ausdrücklich ausgenommen von einer Förderung nach dieser Richtlinie sind
kommunale und übergeordnete Gebietskörperschaften.

4    Voraussetzungen einer Zuschussgewährung

4.1 Aus dem Antrag muss hervorgehen, dass es sich um eine Veranstaltungs- oder
Projektförderung handelt.

4.2 Der Antrag ist grundsätzlich drei Monate vor Beginn der beabsichtigten
Veranstaltung oder des Projektes zu stellen. Anträge zur Tagesordnung der
Sitzung des zuständiges Fachausschusses sind spätestens zwei Wochen vor der
Sitzung zu stellen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist möglich.

4.3 Die zu fördernden Maßnahmen müssen einen räumlichen oder fachlich
inhaltlichen Bezug zum Kreis Rendsburg-Eckernförde aufweisen und von
besonderem Kreisinteresse sein.

4.4 Die Veranstaltung oder das Projekt muss dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit entsprechen. Ferner sollte die Maßnahme einen Beitrag zu den
17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen in der Agenda 2030
darstellen. Es hat eine dem Charakter und dem Zweck der Veranstaltung oder
des Projekts entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu erfolgen.

4.5 Die Veranstaltungen und Projekte müssen im Jahr der Zuschussgewährung
begonnen werden.

5    Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuschussgewährung wird im Wege der Anteils-, Festbetrags- oder
Fehlbedarfsfinanzierung gewährt.

5.2 Institutionelle Zuschüsse nach dieser Richtlinie werden nicht gewährt.

5.3 Die Förderung nach dieser Richtlinie umfasst Gegenstände und Sachmittel, die
unmittelbar für die Ausübung des kulturellen Zwecks des Antragstellers
erforderlich sind.

5.4 Förderungswürdige Kosten sind Ausgaben für:
• Honorare, Gagen und Personalkosten, die der Veranstaltung oder dem Projekt
   direkt zugeordnet werden können
• Sachkosten, die der Veranstaltung oder dem Projekt direkt zugeordnet werden
   können
• Werbungskosten für die veranstaltungsbezogene Kulturarbeit bis zu einer Höhe
   von 10% der Gesamtkosten bei Lesungen, Konzerten, etc. sowie 20% der
   Gesamtkosten bei Ausstellungen
• Transportkosten
• Bühnenbau
• Versicherungen
• Gebühren für die GEMA und Künstlersozialkasse
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Entwurf vom 02.08.2024

5.5 Bei Anerkennung der Förderwürdigkeit beträgt der Zuschuss maximal 50% der
zuwendungsfähigen Ausgaben.

5.6 Der Zuwendungsempfänger muss eine Eigenbeteiligung von mindestens 20%
nachweisen. Anderweitige Drittmittelfinanzierungen sind vorrangig einzusetzen
und höchstmöglich auszuschöpfen.

6    Verfahren

6.1 Zuschüsse werden auf schriftlichen Antrag gewährt. Der Antrag ist zu richten an:
     Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat
     Fachdienst Schul- und Kulturwesen
     Kaiserstraße 8
     24768 Rendsburg

6.2 Dem Antrag sind beizufügen:
• eine kurze Selbstdarstellung bei erstmaliger Antragstellung des für die
  Veranstaltung bzw. das Projekt verantwortlichen Trägers,
• eine Erläuterung der beabsichtigten Maßnahme nebst eines Zeitplans,
• ein Kosten- und Finanzierungsplan mit allen voraussichtlichen Einnahmen und
   Ausgaben
• Förderzusage/Förderbescheid bei Förderung von Dritten

6.3 Über den Antrag entscheidet nach Vorprüfung der Kreisverwaltung der für
Kulturangelegenheiten zuständige Fachausschuss.

6.4 Die Gewährung von Zuschüssen erfolgt nur im Rahmen zur Verfügung stehender
Haushaltsmittel. Unberührt bleibt die Vergabe von Zuschussmitteln durch den
Kreis, die durch Dritte bereitgestellt werden, z.B. Jahresüberschuss der
Förde-Sparkasse.

6.5 Die Förderung der Kultur im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist eine freiwillige
Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht.

6.6 Die Entscheidung wird durch einen schriftlichen Bescheid der Kreisverwaltung
Rendsburg-Eckernförde mitgeteilt.

7    Verwendungsnachweis

7.1 Der Zuschuss darf nur für den im Bewilligungsbescheid genannten Zweck
verwendet werden. Der Zuwendungsempfänger hat die zweckentsprechende und
bestimmungsgemäße Verwendung des Zuschusses durch einen entsprechenden
Verwendungsnachweis zu belegen.

7.2 Der Verwendungsnachweis muss einen sachlichen Bericht und/oder
Pressespiegel und einen zahlenmäßigen Nachweis mit zugehörigen Belegen
über alle Ausgaben, Einnahmen und Förderungen enthalten. Der Kreis behält
sich zur Feststellung der bestimmungsgemäßen Mittelverwendung das Recht zur
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Akteneinsicht und Vor-Ort-Prüfung vor. Der Empfänger der Zuwendung ist
verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7.3 Der Verwendungsnachweis ist spätestens 3 Monate nach Abschluss der
Veranstaltung oder des Projekts beim Fachdienst Schul- und Kulturwesen
vorzulegen. Eine Verlängerung der Abgabefrist kann nur auf Antrag und auch nur
in begründeten Ausnahmefällen gewährt werden.

8    Rückzahlungsbestimmungen

8.1 Der gewährte Zuschuss ist ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn
• eine Veranstaltung bzw. ein Projekt nicht stattgefunden hat oder nicht
  durchgeführt wurde,
• eine mit der Bewilligung verbundene Auflage nicht eingehalten wurde,
• der Zuschuss nicht zweckentsprechend oder bestimmungsgemäß verwendet
  wurde,
• geförderte Gegenstände und Sachmittel nicht für die Dauer der
  betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer im Eigentum des Antragstellers bleiben,
• der Zuschussempfänger seine künstlerische bzw. kulturelle Tätigkeit während
  der Laufzeit der Maßnahme aufgibt,
• die im Antrag aufgeführten Eigenmittel im Rahmen der Abrechnung vermindert
  werden,
• der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß geführt oder trotz
   Aufforderung nicht rechtzeitig vorgelegt wird,
• die zugrunde gelegten Gesamtkosten laut Finanzierungsplan unterschritten
   wurden.

9    Radaktionelle Änderungen

Die Punkte 6 und 7 dieser Richtlinie können entsprechend des
Geschäftsverteilungsplans des Kreises Rendsburg-Eckernförde redaktionell geändert
werden, ohne dass es einer Umänderung dieser Richtlinie bedarf.

10    Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt gemäß Kreistagsbeschluss vom ……………… zum …………… in
Kraft.

Rendsburg, den ………….

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Landrat
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